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SITZUNGSVORLAGE NR.

Amt: Planungsamt

Betreff: Außenbereichssatzung für den Bereich "Spreeler WegU
;

hier:_
~ng
3. Beteiligung der berührten Träger öffentlicher Belange

Beschlußvorschlag:

r1 .-1

Ennepetal, 30.10.1997..
'I/lief oe
Aktenzeichen: Sp/Bay

1. Der Rat der Stadt Ennepetal beschließt, gern. § 35 Abs. 6 LV. mit § 13 Nr. 2 u, 3 des Sauge­
setzbuches (BauGB), in der z. Zt. gültigen Fassung, für den Bereich nSpreeler Weg" ein
Außenbereichssatzungsverfahren einzuleiten.
Der beigefügte Übersichtsplan mit der Kennzeichnung der räumlichen Abgrenzung des
Satzungsbereiches ist Bestandteil dieses Beschlusses.

2. Der Rat der Stadt Ennepetal beauftragt die Verwaltung, die öffentliche Auslegung gern. § 3 Abs. 2
SauGSt durchzuführen.

3. Der Rat der Stadt Ennepetal beauftragt die Verwaltung, gern. § 4 BauGB, die berührten Träger
öffentlicher Belange zu beteiligen.

Lauf der Zuständiges Sitzung Öffentlich Nichtöffentlich Punkt Ergebnis der
Sitzungs- Gremium am derTO Abstimmung
vurlaQe Ja I Nein I Enth._

Beratung Planungsausschuß 15.01.91/ X .1
~

L<'"",.).; """.,..' ,
Beratung Hauptausschuß 20.01.911 X v

Beschluß Ret 22.01.9r X

m leiter j)ezement ~adtdirektor

Federführendes Amt: 81 JI{ ",'/l. I~·.A A

Weiter beteiligte Ämter 10 ~/, r, J120,66 Ci', li!Jl. / ,Qf{)

1lJ1;}\\J

UNeukirchen
Schreibmaschinentext
Einleitungsbeschluss
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Begründung:

In der Sitzung am 25.09.1997 faßte der Planungsau6schuß folgenden Beschluß:

"Die Verwaltung wird beauftragt, für den Bereich "Spreeler Weg"
(von der Einmündung B 483 beidseitig bis zum Punkt 333.1 des
Anlageplanes). die Einleitung eines Satzungsverfahrens (BauGB)
vorzubereiten.

Das Arbeitsergebnis ist dem Planungsausschuß vorzulegen."

Diesem Beschluß ist die Verwaltung gefolgt und legt nunmehr die Einleitung zur Außenbereichs­
satzung für den Bereich "Spreeler Weg" zur Beschlußfassung vor.

Ziel dieses Verfahrens ist es, folgende Satzung zu fassen.

Satzung

der Stadt Ennepetal über die Bestimmungen der Grenzen für Vorhaben in dem
bebauten Außenbereich "Spreeler Weg"

Aufgrund des § 35 Abs. 6 des Baugesetzbuches (SauGB), in der Fassung der Bekanntmachung
vom 18.081997 (BGB!. I , S, 2081) und des § 7 der Gemeindeordnung Nordrhein-Weslfalen
(GO NW), in der Fassung der Bekanntmachung vom 14,07,1994 (GV NW, S. 666, SGV NW
2023), hat der Rat der Stadt Ennepetal in seiner Sitzung am ." folgende Satzung be·
schlossen:

§ 1 Gegenstand der Satzung

Aufgrund des § 35 Absatz 6 des Baugesetzbuches (BauGB) können nach Maßgabe dieser Sat­
zung und sonstigen baurechtlichen Bestimmungen Vorhaben im Sinne des § 3 Absatz 1 dieser
Satzung im Satzungsbereich zugelassen werden.
Vorhaben im Geltungsbereich dieser Satzung unterliegen weiterhin den Anforderungen des § 35
Absatz 2 BauGB (Außenbereich).
Im Satzungsgebiet bleibt die ZUlässigkeit von Vorhaben nach § 3S Absatz 4 SauGB unberührt.

UNeukirchen
Hervorheben
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§ 2 Räumlicher Gettungsbereich

Die Begrenzung ist in dem als Anlage beigefügten Plan, der Bestandteil dieser Satzung ist, dar­
gestellt.

§ 3 Sachlicher Gettungsbereich

(1) Zulässig ist die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Vorhaben, die Wohnzwek~

ken dienen und die sich in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen.

§ 4 Festsetzungen

1. Im Satzungsbereich sind ein- bis ZYleigeschossige Ein- und Zweifamilienhäuser in ortsüblicher
Bauweise zulässig.
Die Grundflächenzahl von 0,2 (GRZ) jst einzuhalten.

2. Die Dächer der Gebäude sind als Satteldacher zu errichten.

§ 5 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt sm Tage ihrer Bekanntmachung in Kratt.



AUS ZUG: Niederschrift des Rates vom 22.01.1998 - '1-
Ö 7 Außenbe . n für den Bereich "Spreeler Weg";

hier:
2. Öffentliche Auslegung
3. Beteiligung der berührten Träger öffentlicher Belange

Beschluß:

1. Der Rat der Stadt Ennepetal beschließt, gern. § 35 Abs. 6 i.V. mit § 13 Nr. 2 u. 3 des 8auge­
setzbuches (8auGB), in der z.Zt. gültigen Fassung, für den Bereich oSpreeler Weg" ein Außen~

bereichssatzungsverfahren einzuleiten.

Der beigefügte Übersichtsplan mit der Kennzeichnung der räumlichen Abgrenzung des Sat­
zungsbereiches ist Bestandteil dieses Beschlusses.

2. Der Rat der Stadt Ennepetal beauftragt die Verwaltung, die öffentliche Auslegung gern. § 3
Abs. 2 8auGB, durchzuführen.

3. Der Rat der Stadt Ennepetal beauftragt die Verwaltung, gern. § 4 BauGB, die berUhrten Träger
öffentlicher Belange zu beteiligen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

[mg; 1 6. FEB. 1998

Stadt Ennepotal
- 13audezernat-

Amt!Ab~;"",==;..,=
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". _. .. Fotokopie zur Kenntnis

Silzung,worlage lind Vorgang zur Rats$itzung am . "

Sitzungsvotlage und Vorgang zur Hauptausschußsitzllng am ,

Vermerk zur Anfragen-Kartei
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SITZUNGSVORLAGE NR.

Amt: Planungsamt

Betreff: Außenbereichssatzung für den Bereich "Spreeler WegII;

rten Träger öffentlicher Belange

Beschlußvor&chlag:

Ennepetal,30.10.1997

'Ilfcf Öe
Aktenzeichen: Sp/Bay

1. Der Rat der Stadt Ennepetal beschließt, gern. § 35 Ab•. 6 LV. mit § 13 Nr. 2 u. 3 des Bauge­
setzbuches (BauGB), in der z. Zt. gOltigen Fassung, für den Bereich ~Spreeler Weg" ein
Außenbereichssatzungsverfahren einzuleiten.
Der beigefügte Übersich1splan mit der Kennzeichnung der räumlichen Abgrenzung des
Satzungsbereiches ist Bestandteil dieses Beschlusses.

2. Der Rat der Stadt Ennepetal beauftragt die Verwaltung, die öffentliche Auslegung gern. § 3 Abs. 2
BauGB, durchzuführen.

3. Der Rat der Stadt Ennepetal beauftragt die Verwaltung, gern. § 4 BauGB, die berührten Träger
öffentlicher Belange zu beteiligen.
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Begründung:

In der Sitzung am 25.09.1997 faßte der Planungsausschuß folgenden Beschluß:

"Oie Verwaltung wird beauftragt, für den Bereich "Spreeler Weg 11

(von der Einmündung B 483 beidseitig bis zum punkt 333.1 des
Anlageplanes), die Einlettung eines Satzungsverfahrens (BauGB)
vorzubereiten.

Das Arbeitsergebnis ist dem Planungsausschuß vorzulegen."

Diesem Beschluß ist die Verwaltung gefolgt und legt nunmehr die Einleitung zur Außenbereichs­
satzung für den Bereich "Spreeler WegU zur Beschlußfassung vor.

Ziel dieses Verfahrens ist es, folgende Satzung zu fassen.

Satzung

der Stadt Ennepetal über die Bestimmungen der Grenzen für Vorhaben in dem
bebauten Außenbereich "Spreeler Weg"

Aufgrund des § 35 Abs. 6 des Baugesetzbuches (BauGB), in der Fassung der Bekanntmachung
vom 18.08.1997 (BGBI. I , S. 2081) und des § 7 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen
(GO NW), in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW, S. 666, SGV NW
2023), hat der Rat der Stadt Ennepetal in seiner Sitzung am .folgende Satzung be-
schlossen:

§ 1 Gegenstand der Satzung

Aufgrund des § 35 Absatz 6 des Baugesetzbuches (BauGB) können nach Maßgabe dieser Sat­
zung und sonstigen baurechtlichen Bestimmungen Vorhaben im Sinne des § 3 Absatz 1 dieser
Satzung im Satzungsbereich zugelassen werden.
Vorhaben im Geltungsbereich dieser Satzung unter1iegen weiterhin den Anforderungen des § 35
Absatz 2 BauGB (Außenbereich).
Im Satzungsgebiet bleibt die Zulässigkeit von Vorhaben nach § 35 Absatz 4 BauGB unberührt.
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§ 2 Räumlicher Geltungsbereich

Die Begrenzung ist in dem als Anlage beigefügten Plan, der Bestandteil dieser Satzung ist, dar­
gestell!.

§ 3 Sachlicher Ge~ungsbereich

(1) Zulässig ist die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Vomaben, die Wohnzwek­
ken dienen und die sich in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen.

§ 4 Festsetzungen

1. Im Satzungsbereich sind ein· bis zweigeschossige Ein- und Zweifamilienhäuser in ortsüblicher
Bauweise zulässig.
Die Grundflächenzahl von 0,2 (GRZ) ist einzuhalten.

2. Die Dächer der Gebäude sind als Satteldächer zu errichten.

§ 5 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt sm Taga ihrer Bekanntmachung in Kraft.

3'-



AUS ZUG: Niederschrift des Rates vom 22.01.1998 - (1-
Ö 7 Außenbereichssatzung für den Bereich ..Spreeler Weg";

hier: 1. Einleitungsbeschluß

n Träger öffentlicher Belange

Beschluß:

1. Der Rat der Stadt Ennepetal beschließt, gern. § 35 Abs. 6 i,V. mit § 13 Nr. 2 u. 3 des Bauge·
setzbuches (BauGB), in der Z.Zt. gültigen Fassung, für den Bereich ~Spreeler Weg" ein Außen­
bereichssatzungsverfahren einzuleiten.

Der beigefügte Übersichtsplan mit der Kennzeichnung der räumlichen Abgrenzung des Sat·
zungsbereiches ist Bestandteil dieses Beschlusses.

2. Der Rat der Stadt Ennepetal beauftragt die Verwartung, die öffentliche Auslegung gern. § 3
Abs. 2 BauGB, durchzuführen.

3. Der Rat der Stadt Ennepetar beauftragt die Verwaltung, gem. § 4 BauGB, die berührten Träger
öffentlicher Belange zu beteiligen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Vßr9:~;:::.:::~""cb,il"", (mit voc,ao,)

....... A. 0···. Fotokopie zur Veröffentlichung (mit Vorgang)
/l ... Fotokopie zur Kenntnis

Sitzungsvorlage und Vorgang zur Ratssitzung am _ __ .

Sitzungsvorlage und Vorgang zur Hauptausschußsitzung am _

Vermerk zur Anfragen-Kartei

Stadt Ennepetal
- Baud.ezernat -

"ni 1 6. FE8. 1998
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PAUL VON LEUWA

Hagener Straße 36
58 332 Schwelm

Tel. 02336/1 41 9B

Paul von LellwII H.... straße 36

Stadt Ennepetal
Planungsamt
Herrn Wilfried Hellmann
Bismarckstraße 21
58258 Ennepetal

30. Juli 1998

AuBenbereichaeatzung für den Bereich "Spreeler Weg"

hier Grundbuch Blatt 1262, Flur 10, Flurstück 197 und 202

Sehr geehrter Herr Hellmann.

zunächst vielen Dank für das offene und informative Gespräch mit meinem Sohn bezüglich Ihrer

inzwischen offengelegten Außenbereichssalzung für den Bereich nSpreeler Weg".

Aufgrund Ihrer Imormationen möchte ich auf diesem Wege anregen, den Gellungsbereich der

Satzung um mein 0.9. GrundstQck zu erweitern und diese Bitte dem Planungsausschuß der Stadt

Ennepetal zur wohlwollenden Prüfung vorzulegen.

Gemeinsam mit meiner Frau habe ich das Grundstück im Jahr 1973 aMomen, um dort den Traum
vorn eigenen Haus zu realisieren. Inzwischen ist meine Frau gestorben, drei Bauvoranfragen wurden

abschlägig beschieden. Nach 25 Jahren seit dem Grundstückserwert> waren meine Hoffnungen,

noch zu er1eben, daß zumindest mein Sohn einmal unseren früheren Traum velWirklichen könnte, bis

zum Nullpunkt gesunken.

Ertreulk:herweise habe ich dann aber vor geraumer Zeit erfahren, daß die Stadl Ennepelal ihre

bisherige Haltung mit Blick auf die Bebauungssituation am Spreeler Weg Iibera\!sieren würde.

Umso enttäuschter wiederum mußte ich dann jedoch zur Kenntnis nehmen, daß die neue

Außenbereichssatzung unmittelbar an unserer Grundstücksgrenze endet und unser Anliegen damit

einmal mehr und vermutlich auch endgültig abschlägig beschieden sein würde.

In einem Erslkontakt mit der Stadl Ennepetal wurde meinem Sohn zur Begründung mitgeteilt, als

Entseheidungsgrundlage für den Planungsausschuß habe der uns zunächst einmal recht banal

erscheinende Umstand eine Rolle gespielt, daß schließlich "irgendwo einmal SChluß seIn mllsse".

Zudem müsse mit weiteren Einsprüchen gerechnet werden, wenn auch unser GründstUck noch mit in

die neue Außenbereichssatzung 1iele.

PAUL VON LEUWA

Hagener Straße 36
58 332 Schwelm

Tel. 02336/1 41 9B

Paul von LellwII H.... straße 36

Stadt Ennepetal
Planungsamt
Herrn Wilfried Hellmann
Bismarckstraße 21
58258 Ennepetal

30. Juli 1998

AuBenbereichaeatzung für den Bereich "Spreeler Weg"

hier Grundbuch Blatt 1262, Flur 10, Flurstück 197 und 202

Sehr geehrter Herr Hellmann.

zunächst vielen Dank für das offene und informative Gespräch mit meinem Sohn bezüglich Ihrer

inzwischen offengelegten Außenbereichssalzung für den Bereich nSpreeler Weg".

Aufgrund Ihrer Imormationen möchte ich auf diesem Wege anregen, den Gellungsbereich der

Satzung um mein 0.9. GrundstQck zu erweitern und diese Bitte dem Planungsausschuß der Stadt

Ennepetal zur wohlwollenden Prüfung vorzulegen.

Gemeinsam mit meiner Frau habe ich das Grundstück im Jahr 1973 aMomen, um dort den Traum
vorn eigenen Haus zu realisieren. Inzwischen ist meine Frau gestorben, drei Bauvoranfragen wurden

abschlägig beschieden. Nach 25 Jahren seit dem Grundstückserwert> waren meine Hoffnungen,

noch zu er1eben, daß zumindest mein Sohn einmal unseren früheren Traum velWirklichen könnte, bis

zum Nullpunkt gesunken.

Ertreulk:herweise habe ich dann aber vor geraumer Zeit erfahren, daß die Stadl Ennepelal ihre

bisherige Haltung mit Blick auf die Bebauungssituation am Spreeler Weg Iibera\!sieren würde.

Umso enttäuschter wiederum mußte ich dann jedoch zur Kenntnis nehmen, daß die neue

Außenbereichssatzung unmittelbar an unserer Grundstücksgrenze endet und unser Anliegen damit

einmal mehr und vermutlich auch endgültig abschlägig beschieden sein würde.

In einem Erslkontakt mit der Stadl Ennepetal wurde meinem Sohn zur Begründung mitgeteilt, als
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erscheinende Umstand eine Rolle gespielt, daß schließlich "irgendwo einmal SChluß seIn mllsse".
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die neue Außenbereichssatzung 1iele.



seite 2 zum 5chreRlen vom 30. Juli 1998

Hoffentlich haben Sie Verständnis dafür, daß diese Argumentation uns veranlaßt hat, mit diesem
Schreiben noch einmal um eine Überprüfung und um die Erweiterung des Geltungsbereiches der
Satzung um unser GrundstOck zu bitten.

Mein Sohn und ich können kaum nachvollziehen, warum ausgerechnet unmittelbar vor unserem
GnJndstück~Schluß sein muW.

Mit dieserArgumentation erscheint uns zumindest der Gleichbehandlungsgrundsatz mit Blick auf die
Interessen aller anderen, ~positiv berfJcksichtlgten~ GrundslOckseigentümer in Frage gestel\t zu sein.

Im übrigen ist vermutlich auch die Gefahr weiterer Einsprüche gegen die Satzung nach einer
Erweiterung um unsere Flurstücke nicht sehr groß, da die Parzeliierung des Geländes nach meinem
Kenntnisstand mit unserem Grundstück endet und sich weiter unterhalb ausschließlich noch
unparzellierte und landwirtschaftlich genutzte Fläche anschließt.

Ihre Information, sehr geehrter Herr Hellmann, daß mit der öffentlichen Bekanntmachung der
Außenbereichssatzung noch keine definitiv endgültige Entscheidung verbunden sei, hat uns wieder
ein wenig Mut gemach!.

Wir würden uns in der Tat mehr als freuen, wenn unsere Anregung nicht nur beim Planungsamt,
sondern auch beim Planungsausschuß auf fruchtbaren Boden fIele und bei einer abschließenden
Bewertung und Abwagung aller Interessen unsere Belange nach nunmehr 25 Jahren eine in
unserem Sinne positive BerÜCKsichtigung fanden.

Mit nochmaligen Dank für Ihre prompte Reaktion auf unsere Anfrage bin ich in Erwartung einer
hOffentlich guten Nachricht

mit freundlichen GrOßen

(9tf~~
(Paul von Leliwa)
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Betreff: Aullenbereich••elzung "Spreeler Weg";

Aualwnft erteltt:

Durchwlhl:

Zirmler.

AkUnuichen:

DBtunVleidlen Ihres
Schntlben.:

D....'"

Planungs- und
Bauordnungsamt

Blsmarckstr.21

Herr Speloberg

979-172

50e

Sp/Bay

09.07.1998

hier: Beteiligung gem. § 4 LV. mit § 35 Abo. 6 Baugesetzbuch (BauGB)

Der Rat der Stadt Ennepetal hat in seiner öffentlichen Sitzung am 22.01.1998 beschlossen, ein
Satzungsverlahren gern. § 35 Abs. 6 SauGB einzuleiten.

Das Satzungsverlahren emält die Bezeichnung:

Außenbereich$Sstzung für den Bereich "Spreeler weg",

Als Anlage übersende ich den Sa1zungsentwurf einseht der Begründung mit der Bitte um Stel­
lungnahme gern. § 35 Abs. 6 BauGB bi6 zum

24. Augu.t 1998.

Äußern Sie sich nicht fristgemäß, so geht die Stadt Ennepetal davon aus, daß die von Ihnen
wahrzunehmenden öffentlichen Belange durch diese Satzung nicht berührt werden_

2. Abt. 61 z.V. G:IBPISPREETB4.DOC



Satzung

der Stadt Ennepetal über die Bestimmungen

der Grenzen für Vomaben in dem bebauten Au-

ßenbereich "Spreeler Weg"

~? . /-1
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Satzung

der Stadt Ennepetal über die Bestimmungen der Grenzen für Vorhaben in dem
bebauten Außenbereich "Spreeler Weg"

AUfgrund des § 35 Abs. 6 des BaugesetzbuChes (SauGB), in der Fassung der Bekanntmachung
vom 18.08.1997 (8GBI. I ,S. 2081) und des § 7 der Gemeindeordnung Nordrtlein-Westfalen
(GO NW), In der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW, S. 666, SGV NW
2023), hat der Rat der Stadt Ennepetal in seiner Sitzung am folgende Satzung be-
schlossen:

§ 1 Gegenstand der Satzung

Aufgrund des § 35 Absatz 6 des Baugesetzbuches (BauGB) können nach Maßgabe dieser Sal·
zung und sonstigen baurechtlichen Bestimmungen Vortlaben im Sinne des § 3 Absatz 1 dieser
Satzung im Satzungsbereic:h zugelassen werden.
Vorhaben im Geltungsbereich dieser Satzung unter1iegen weiterhin den Anforderungen des § 35
Absatz 2 SauGB (Außenbereich).
Im Satzungsgebiet bleibt die Zulässigkeit von Vorhaben nach § 35 Absatz 4 SauGB unberührt.

§ 2 Räumlicher Geltungsbereich

Die Begrenzung ist in dem als Anlage beigefugten Plan, der Bestandteil dieser Satzung ist, dar­
gestellt.

§ 3 Sachlicher Geltungsbereich

(1) ZuläSSIg ist die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Vortlaben, die Wohnzwek­
ken dienen und die sieh in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen.

§ 4 Festsetzungen

1. Im Satzungsbereich sind ein- bis Z'Neigeschossige Ein- und Zweifamilienhäuser in ortsüblicher
Bauweise zulässig
Die maximale überbaubare Grundstücksfläche ist je Haus auf 120 qm festgesetzt.
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2. Die Dächer der Gebäude sind als Satteldächer zu errichten.

3. Die Begründung zur AUßenbereichssatzung "Spreeier Weg" ist Bestandteil dieser Satzung.

§ 5 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft.
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Begründung

zur Außenbereichssatzung ..Spreeler Weg"

gern. § 35 Abs. 6 BauGB

JA
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1. Lage des Plangebietes/Geltungsbereich

Das Satzungsgebiet liegt auf beiden Seilen der Straße "Spreeler WegU in Höhe der B 483 in
Ennepetal-Königsfeld.
Die Abgrenzung umfaßt Teile der vorhandenen Bebauung und den zu bebauenden Bere;r-.h.
Die zur Bebauung vorgesehenen Flärllen erstrecken sich auf beide Seiten entlang der Straße
"Spreeler Wegu

•

Der westliche sowie der östliche Teil des Spreeler Weges ist im Satzungsbereich von einer
Einzelhausbebauung geprägt.
Das Umfeld des Satzungsbereiches wird durdl landwirtschaftliche Rächen gestaltet.
Ferner befindet sich westlidl der Straße "Spreier Weg" der Fliedhof Königsfeld.

Die lage des Plangebietes ist aus dem unten abgedruckten Übersicht5plan (M. = 1 : 5.000)
ersichtlich

2. Planungsrechtliche Rahmenbedingungen

~/",/,/ .. M. 1 : 5000. --

Im z. Zt. gültigen Flächennutzungsplan der Stadt Ennepetal wird das Plangebiet als ~Flache für
dIe Landwir1schaft" dargestellt. Des weiteren liegt das Plangebiet nicht im Landschaftsschutz­
gebiet, jedoch in einer Verbandsgrünfläche.
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Gern. § 35 Abs. 6 BauGB kann die Gemeinde für bebaute Bereiche im Außenbereich, die nicht
überwiegend landwinschaftlich geprägt sind und in denen eine Wohnbebauung von einigem
Gewicht vomanden ist, durch Satzung bestimmen, daß Wohnzwecken dienende Vortlaben im
Sinne des Abs. 2 nicht entgegengehalten werden kann, daß sie einer Darstellung im Fläd1en­
nutzungsplan über Flächen für die Landwirtschaft oder Wald widersprechen oder die Entsle­
hung oder Verfestigung einer Splittersiedlung befürchten lassen_

Grenze des Landschaftsschutzgebietes

AbgreAzung zwiscnen den Verbandsgrunflächen Nr. 73 und Nr 74

Grenze Geltungsbereich

lif~lfl:~;tw~1\\'~ll Grünfläche, ZweckOestimmung Friedhof

t::: :~ :::::jl Fläche für die Landwirtschaft

3. Bestandssituation

Der bebaute Bereich des Plangebietes ist durch eine aufgelockerte Wohnbebauung mit vor­
wiegend f::lm:elhausem in ein- und zweigeschossiger Bauweise gekennzeichnet
Oie zur BebauunQ vorQesehenen Flächen erstrecken sich beidseitig der Straße "Spreeler
Weg"; sie werden als Intensivgrünland bzw. als Zier- und Nutzgarten genutzt
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4. Anlaß, Ziel und Zweck der Planung

Für den Bereich "Spreeler Weg" wurden bereits Anträge auf Ertaß einer Außenbereichssat­
zung gestellt, welche jedoch über den in diesem Satzungsvertahren erfaßten Geltungsbereich
hinausgingen.
Diesen Anträgen ist der Rat der Stadt Ennepetal nicht gefolgt.
Gleichwohl hat sich der Rat der Stadt Ennepetal dazu entschlossen, eine maßvolle bauliche
und städtebaulich vertretbare Entwicklung beidseits der Straße "Spreeler Weg" möglich zu
machen.
Aufgrund der vorhandenen Strukturen im Betrachtungsbereich (lose Einzelhauswohnbebau­
ung von einigem Gewicht), erscheint es dem Rat der Stadt Ennepetal vertretbar - auch mit
Blick auf eine geordnete städtebauliche Entwicklung - für den Bereich dieser Satzung eine
weitere, den gegebenen baulichen Merkmalen entsprechende, Wohnbebauung zuzulassen.

5. Art und Maß der baulichen Nutzung

Die Art und das Maß der baulichen Nutzung entspricht im wesentlichen der vorhandenen Be­
bauung im Bereich ..Spreeler Weg".
Die Einbeziehung der Außenbereichsflächen in die Außenbereichssa1Zung erfolgt ausschließ­
lich zugunsten Wohnzweck.en dienender Vorhaben.
In Anpassung an die vorhandene Bebauungsstruktur ist im gesamten Satzungsgebiet eine
überbaubare Grundstücksftäche von maximal 120 qm je Haus festgesetzt.
Entsprechend der vorhandenen Bebauung dürfen nur Einzel- und Doppelhäuser in offener
Bauweise errichtet wemen. Die Dächer der Gebäude sind als Satteldächer zu errichten.

6. Erschließung

Die Erschließung des Satzungsbereiches erfolgt über die Straße .8preeler Weg", der über die
B 483 mit dem überregionalen Straßennetz verbunden ist.
Der ruhende Verkehr soll den einzelnen Gebäuden zugeordnet und auf den Grundstücken
selbst untergebracht werden.

7. Ver- und Entsorgung

Die Versorgung des Sa1Zungsgebietes mit Energie und Wasser erfolgt über die AVU.
Der Satzungsbereich ist nicht an das städtische Entwässerungssystem der Stadt Ennepetal
angeschlossen; es besteht auch keine oder realistische Chance, ihn in absehbarer Zeit an das
öffentliche Kanalne1Z anzuschließen. Deshalb mÜSSen die Schmutzwässer jeweils zu errich­
tenden Kleinkläranlagen zugeführt werden.
Niederschlagswasser ist auf dem jeweiligen Grundstück zur Versickerung zu bringen.
Der anfallende Hausmüll wird von einem Vertragsuntemehmer der Stadt Ennepetal gesammelt
und der Kompostanlage in Ennepetal zugeführt.
Soweit Bodenaushub durch Baumaßnahmen anfällt, kann dieser auf vorhandenen, genehmig­
ten Deponien innerhalb der Stadt Ennepetal gelagert werden.
Überirdische Gewässer befinden sich nicht im Plangebiet.
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8. ARlasten

Im Satzungsbereich sind keine Altlasten bekannt.

9. Denkmalschutz

Belange des Denkmalschutzes werden nicht berührt.

Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler, kultur-lader naturgeschiChtliche Funde,
d.h., Mauem, alte Gräben, Einzelfunde oder Verfärbungen in dar natür1ichen Bodenbeschaf­
fenheit entdeckt werden.
Oie Entdeckung von Bodendenk.mälem ist der Gemeinde als Unterer Denkmalbehörde undJ
oder dem Westfälischen Museum für Archäologie/Amt für Denkmalpflege, AußensleJIe Dlpe,
unverzüglich anzuzeigen und die Entdeckungsstätte mindestens 3 Werktage in unveränder­
tem Zustand zu erhalten.

10. Ausgleichsmaßnahmen

Um eine einfache Erfassung der Werte des Untersuchungsraumes für Naturschutz und
Landschaftspflege zu ennöglichen, wird die Bewertung auf der Grundlage von Biotoptypen
vorgenommen _
Die Biotoptypen sind in der Biotoptypenwertliste (siehe Anlage) vorgegeben; Ihnen ist jeweils
ein festgesetzter Grundwert zugeordnet.
Die Grundwerte sind insbesondere von den Faktoren "Seltenheit" und "Wiedorherstellbarkeit"
der Biotoptypen abgeleitet
In der Bioloptypenwertliste em~m jeder Biotoptyp einen Grundwert auf einer Skala von 0 bis
10. Dabei entspricht .0" dem niedrigsten und ,,10" dem höchsten Wert für Naturschutz und
Landschaftspflege.

Berechnung der Ausgleichsmaßnahmen:

Gesamtfläche

Überplante (bebaute) Fläche

Restflächen für Zuwegung und
Garagen

Restflächen für Gärten

ca 8809 qm

ca 1440qm

ca. 600qm

ca.6769qm
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Ausgangszustand des Untersuchungsraumes

Code Bioloptyp Fläche GrundwertA EinzeWlächenwert

3.2 Intensiv- 4934 qm 4 19736
grünland

4.2 Zier- und 3675 qm 2 7750
Nutzgarten

Gesamlflächenwert A =27486

Zustand des Untersuchungsraumes gemäß der Planung

Code Biotoptyp

1.1 Versiegelte
Fläche

4.1 Zier- und
Nutzgarten

Gesamtflächenwert B .::: 13538

Gesamtbilanz

Fläche

2040 qm

6769 qm

Grundwert

o

2

Einzelflächenwert

o

13536

Gesamtflächenwert B • Gesamtflächenwert A:::: - 13948

Um diesen Eingriff in Natur und Landschaft zu kompensieren, muß für die westlichen und
östlichen der für die Bebauung vorgesehenen Flächen eine ca_ 5 m breite Feldholzhecke mit
standortgerechten heimischen Arten und eingelagerten Einzelbäumen angepflanzt werden.
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Als Gehölze werden nur standortgerechte und heimische Arten gewählt: hierzu zählen:

3 _ -1

.. Acer campestre

.. Carpinus betulus

.. Cornus mas

.. Corylus avellana

.. Crataegus monogyna
• Ilex aquifolium
• Prunus spinosa
.. Rosa canina
• Sambucus nigra

(Feldahorn)
(Hainbuche)
(Kornelkin;che)
(Hasel)
(Weißdorn)
(Wald-Hülse)
(Schlehe)
(Hunds-Rose)
(Holunder)

und als Überhälter (eingestreute Einzelbäume):

.. Acer campestre
• Betula pendula
.. Fraxinus excelsior
• Prunus avium
• Samus aucuparia

(Feldahom)
(Birke)
(Esche)
(Vogel-Kirsche) und
(Eberesche).

Oie wichtigsten Entwicklungsziele für die vorgesehenen und geplanten Hecken sind:

.. eine vielfältige und standortgerechte Artenzusammensetzung der Strauch- u. Baumarten
• eine mehlTeihige Heckenpflanzung entstehen zu lassen
.. Wechsel der Dichtigkeit in der vertikalen Auspragung und Struktur
• ein stufiger Aufbau des Gesamtsystems (Krautschicht-Hochstauden-Großstrauch- u.

Baumzone).

Feldholzhecken bieten auf kleinstem Raum wertvolle und reichhaltige Nahrungs- und Le­
bensstätten für zahlreiche Tierarten. Es sind sowohl für den nur eine einzige Pflanzenart nut­
zenden Nahrungsspezialisten als auch tür "Generalisten" zahlreiche Existenzmöglichkeiten
gegeben,
Weiter dienen Fe1dhoJzhecken als Deckungs- und Überwinterungsflächen, Ansitzwarten,
Schlafplätze und als Schutzstreifen vor Wasser-Winderosion (Bodenschutz).

Die festgestellten Kompensationsmaßnahmen gehen von einem größtmöglichen Eingriff aus;
wird weniger Fläche versiegelt, können die Ausgleichsmaßnahmen entsprechend verringert
werden,

11. Ko~en

Durch das eingeleitete Satzungsverfahren entstehen der Stadt Ennepetal keine Kosten.

Ennepetal. im April 1998

,rn~L

(Fischer)
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Land wirtschaftskammer
Westfalen-Lippe

Kreisstelle Märkischer Kreis I Enntpe-Rnhr

L

LandwiruchBftlIkamme. Wc.tfaJen·Lippe
Grebbetter Wer J, 58509 Liideßlcheid

Stadt Ennepetal
Planungs- und Bauordnungsamt
Postfach 15 43

58244 Ennepetal

-",- ··m"""",,~<. ~~, Grebbeckcr Weg 3, 58509 LiadcD&chcld
" ';_~" n W q, ..._ ..,,_.

''''- ',.! c: ," ? .. ",'
"

--.. ". i

Ihr Zl:ichan I Ibre Nachricht vom

SplBay,09.07.98

Mein Zeichen I BearbeilcrIn

22 Bt'Pie

'Itlcfon (Oul"thwahl-Nr.)

(O!3 51)1l1!i 91-

30

Liidenschrid

15.07.98

AuDenbereiehssatzung ""lI••'.'?1II."'I!g~IIl•••S•••"'.lIl!1!lii!ltlrl1l.tJtl7!" und "Spreeler
Weg"
hier: Beteiligung gern. § 4 i. V. m. § 35 Ab•• 6 BauGB

in obiger Sache gebe ich folgende Stellungnahme ab:

Den geplanten
entgegen.

Maßnahmen stehen aus landwirtschaftlicher Sicht keine Belange

Im Auftrag

;j~gbff
Borchert



AVU•••
AHienggeeiischaft lur Vers<><gunIl9·Unternehmen

AVU . Postfach 11 20· 582~7('..ev.elsh<.rgr
lo-t EI IIChreibt Ihnen:

Stadt Ennepetal Stefan Korth

PI B d Ourchwahl 02132 173-24~anungs- u. allor nungsamt Direklfax 02332 i 73-177

Po,tfach1543/1544 ~ /);!(pj _
58244 Ennepetal lP Gevelsberg, 16. Juli 1998

\ t.t- h 23. 01.{f

Außenbereichssatzung "Spreeler Weg"

hier: Beteiligung gern § 4 iV mit § 35 Ab,_ 6 Bauge,etzbuch (BauGB)

-Elektroversorgungsanlagen-

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen die vorgenannte Außenbereichssatzung bestehen seitens des Hauptbereiches
Elektrotechnik keine Bedenken.

Diese Stellungnahme betrifft nur die Elektroversorgung. Von unserem Hauptbereich Gas­
und Wassertechnik erhalten Sie eine eigene Stellungnahme.

Mit freundlichen GruBen

AVU Aktiengesellschaft tuc
Versorgungs-Untcrnehmen
• Hauptbereich Elcktroledmik •

J '!



AVU...
Aklill"g8sellschall tu' Versorgungs-Unternehmen

AVU ' I'oI,facilll1Q...: 58251 G"Yell\berg

Ibin.:, IJed::er

l)L1r"h"~hl 0 1.1 32 /7J.;l06
IJlr~kU;,_, (] 23 .12173-600

Gevelsherg, 29.07.1998
GW 31/De/be

1998

58244 Enncpctal

Amt!Pcbtlg. ,

AuUeuhereichssatzung "Spreelel' Weg"
Beteiligung gemäl.\ § 4 i. V. mit § 35 Abs. 6 Dl1uGB
Ihr Schreiben vom 09.07.J998; Az.: SIl/Ba)'

Stadt Ennepela\
- Planungs und BallordnlJ!1&~amt-
Postfach 15 43/ J 5 44 V '[i1:7:'1';~;~~~"~r:-:~::t-a':"I--J

- L:;':i'~j:~rjlat-

Sehr geehrte Damen und Hl'I!l'II,

unLer Bezugruhme auf d<lS 0 g Schreihl'l1 nebst ßegrLlmlung und Planausfertigung teilen wir Ihnen

mit, daß hinsichllich eier Gas- lind \\'asscrversorgung Hcdcnken nicht vorgebracht werden.

Es sei noch dannd' hingewiesen, daß tlir dell Hrandfall in der Regel im Geltungsbereich über einen

Zeitraum von ca zwei Stunden je lll1ch Ll1ge zur Versorgung~lei[uilg4R m~/h Läschwasser aus dem

Versorgungslietz zur Verfügung stehen können

Diese Stellungnahmt> bclrltTI Ilur die Bell1ngl: unseres Haupthereiches Gas- und Wassertechnik.

Andere Bereiche unseres Hauses werden, falls erfDrdNJich, eine gesonderte Stellungnahme abgeben.

Mit freundlichen GruBen

AVU Aktiengesellschaft für
Verso rgu ngs-l j nterllehnlCll
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Stadt Ennepetal
Postfaeh 1543/1544

58244 Ennepetal

Südwestfälische
Jndustrie- und Hondelskammer
zu Hagen

~~fnnepeta'
[;"8., - 2·-a~·4 '7'!S.;-.-

Amr 0/ .' 11

J. {,

30. September 1998

Satzung der Stadt Ennepetal über die Bestimmungen der Grenzen für Vorhaben in dem
bebauten Außenbereich ,Spreeler Weg'
Ihr Schreiben vom 22.09.1998. 61 HE; Unser Zeichen 128(98

Stellungnahme:

Anregungen zur Aufstellung der 0.9. Satzung bestehen von seiten der Südwestfälischen
Industrie- und Handelskammer nicht.----
Bendig

BrJhnhof5trolk 18

58095 Hagen
1~lef(}n (023 JI)J 90-0
Telernll (02J Jl) 13586

• Ge:;cllüftsbereidl SÜ1rJtliche und kommvnalc Planung
Sta~erger Straße 5
58511l.ßdenscheid
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Stadt Ennepetal
- Planungs und Bauordnungsamt
Postfach 1543/1544

58244 Ennepetal

UTl$&T Aktenzeia\en
4150/4-3211-ll163/30/483 - 2786F

..? ?-
Westfälisches Straßenbauamt Hagen

-""'"'~'_.-'='''''''''''''''''

.-, " ~ 1

~ e.30-1230Utlr,14.OO· 1S.30Uhr
Fr 8,30·12.&IUl'I"

Auskunft erteilt:
Arend Pruin

Ruf: 0233118002-207207
Fax: 02331/8002-207202

Hagen, 11.08.1998

Außenbereichssatzung gem. § 36 BauGB
Bezeichnung: "Spreeler Weg"

Ihr Schreiben vom 9.07.1998, Az.: SplBay

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Satzungsbereich liegt südlich der B 483 im Abschnitt 19 zwischen den Stationen 0,200
und 0,250 an der freien Strecke.

Längs der freien Strecke der B 483 ist ein 20 m breiter Strert"en, gemessen vom befestig­
ten Fahrbahnrsnd, als von der Bebauung freizuhaltende Fläche festzusetzen; dies gilt auch
für Stellplätze und Garagen (gemäß §§ 12 und 14(1) BauNVO). Die Nutzungs­
beschränkung ist in die textlichen Festsetzungen der Satzung aufzunehmen. Vorhandene
Bebauung ist von dieser Festsetzung auszunehmen.

Diese Stellungnahme gilt auch für die Offenlegung, wenn diese innerhalb eines Jahres
erfolgt und weder Plangebiet noch Festsetzungen geändert werden.

Bitte schicken sie mir zwei Ausfertigungen der rechtskräftigen Satzung mit Begründung.

Mit freundlichen Grüßen
Der Leiter des
W~Stf._ ßenbauamtes

. 0--.s--J
(DIp .-Ing. Bremer)
Ud. Landesbaudirektor

(

LWL
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Staatliches Umweltamt Hagen

Heinitzstr. 44. 5ßü97 Hagen. Fernsprecher{)2331198~-(}
ZustiJwdI, n1rdle.la'dlfRial StJdg Dortmw:ul. 8ocUaa, Henla, Haeeo, d.,..~Kreb .... 1ka ~pe-Rllllr·J(ftIlI

023]\ 1800'_0 02])\ f800HJ

Telefan:

02131/985 -0

TeIdu:

023311U111l7

l1231118Sm6

O2lJI/9rJ - 80

Stadt Ennepetal
- Planungs- und Bauordnungsamt -zr#. qra' DHcinilmra.llc 44

Postfach 1543/1544 [;2-:' ....' ..-::::il18l """'"

58244 Ennepetal ~ :~::.;. ',. ' ';. ::~~ Jo Fcithstn6e 1'0 b
., I J/""7

L~ ~,,~{;J93 __ HerrMeit:"
l';;~;;;..._ j Y.. ',+

Mein Zekhea
(Billa Im~,bt2l..,.eben)

IhrZeicheD Da_

5510-MslBor Sp/Bay
v.09.07.1998

987-896 414 13.08.1998

BetL: L Außenbereichssatzung "Spreeler Weg" und
2. AußenbereitchssaJ:zung "Strückerberger StrailelHilgenplatz";

hier: Errichtung Wohnzwecken dienender Vorhaben

B@lg: Beteiligung der Triiger öffentlicher Belange gemäß § 4 Ab,. 1 BauGB

Zu der Planungsabsicht sind aus der Sicht der Wasser- und Abfallwirtschaft erhebliche Bedenken
vorzutragen, die mit der vorgesehenen Abwasserentsorgung begründet werden.
Kleinldäranlagen widersprechen nach hiesiger Auffassung einer geordneten Erschließung.
Die vorgesehene Beseitigung der häuslichen Abwässer stellt einen Rückscluitt in der Erschließungs­
techruk und insbesondere im Bezug auf den Schutz des Grundwassers dar. Die Reinigung mittels
Kleinldäranlagen kann aus wasserwirtschaftlichen aber auch aus ökonomischen Gründen keine Zu­
stimnnmg finden.
Die Stadt kann mit einer solchen Lösung... P %gsfiiilc unter Handlungsdruck geraten und zu
einer den Regeln der Teclmik entsprechenden Entsorgungslösung gezwungen werden. Der derzeitige
Zustand erfordert bereits einen Kanalanschluß der Siedlungsbereiche zur Kläranlage.

Anregung:

Ich rege an., die Entsorgung der Weiler zu bündeln und die Abwässer entweder einer GruppenkIärao­
lage (Minimalforderung) oder einer Druckleitung zu einem Kanal, der sie zur entsprechenden Kläran­
lage weiterleitet, zuzufiihren.

Von Uu-er Entscheidung bitte ich mich in Kenntnis zu setzen.



~
Slaalliches
Umweltami
Hagen

Die Zustinunung ZUf Niederschlagswasserbeseitigung stelle ich nach Vorlage eines entsprechenden
Konzeptes (Muldenversickerung) hiermit in Aussicht. Ich gehe davon aus, dass auf die Erstellung
eines kostenträchtigen hydrogeologischen Gutachtens verzichtet werden kann.

Aus der Sieht des Immissionsschutzes sind zu der Planungsabsicht keine Bedenken vorzutragen.

Die überzähligen, nach hier übersandten Unterlagen werden als Anlage zurilckgesandt.

Im Auftrag:

~.

/;#~
(Meise)



EN NEPE-RU HR-KREIS,
DER LANDRAT

l<n!isverYIdung • Posl1ach 4:20 • 58317 SdlweIm

58332 SCHWELM
HAUPTSTR. 92

An die
SIadtverwa~ung

- Planungsaml -

58244 Ennepetal

Ihr Schreiben vom
09.07.98

Auskunft erteilt
Frau Dr. Tefvooren

Telefon (02336) 932348
Telefax (02336) 932481

Zimmer 448

Aktenzeichen
~1/1

~atum
02.09.98

Stellungnahme als Planungsaufsicht gemAß §4 Landesplanungsgesatz und als Trager
OIfentlicher Belange gemäß § 4 Baugesetzbuch zur Außenbereichssatzung .Spreeler
Weg"

Gegen die geplante Außenbereichssatzung bestehen aus Sicht der unteren Wasserbe­
hörde, des Straßanver1<ehrsamles und der Kreispolizeibehörde Bedenken:

untere W• .,erbehörde:

Im Planbereich "Spreeler Weg" existieren zur Zeit ca. 30 Grundstücke. Hiervon verfügen
nach dem vorliegenden Datens1and 24 Grunds10cke Ober veraltete, nicht mehr den heute
geltenden Vorschriften entsprechende Entwasserungsanlagen. FOr 6 GrundstOcke beste­
hen normgerechte Enlwasserungsanlagen, für die jeweils eine wasserrechtliche Erlaubnis
und Genehmigung erteilt wurde.

Aufgrund der vorgeschilderten Situation halte ich es fOr elforderlich, zur Entsorgung des
Plangebietes eine Gemeinschaflskläranlege - möglichst unter Einbeziehung der vorhan­
denen Grunds10cke - zu errichten.

Stnl8enverkehr$.mt und KrelspalizeibehOnll\:

Die Erschließung ist hier nur gesichert, wenn

• in Erwartung des zunehmenden Fahrzeug- und Fußgängerver1<ehrs letzterer durch
Anlage eines Gehweges gesichert wird.

Keine grundsllrzlichen Bedenken bestehen aus Sicht der unteren Abfallwirtschafls- und
unteren Landschaflsbehörde. Nachfolgend aufgeführte Punkte bitte ich jedoch als Anre­
gungen zu werten und im weiteren Verfahren zu beachten:

Busvert:JIndU'Ig: Unie 584, 5If1, 569, 688, eoa lhl SB 37
Sa.~Nr. (02338) 93-0. T..- (02336) ~ENKreiB. T8efBx (02338) 932222

8prech8b,Inden: M0-008 Uhr~ 12 Utr, MI 1"Uhr'· 16 Uhr. StraBenYerblhrs: Mo-007.30 UtV'"· 1S Uhr, Fr. 7.30 Uhr-l1 UIT
st8dI:. SpDDa8 SdlweIm (45451555) 1JXJXl141 • ~WIlII!!n (-t525IXI35)96li. Pwtbii* Dartnu-G(4«J10048) 16141-465
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untere AIlfIIlwlll!chilft§be!!9rc1t:

Der eusgewiesene Planbereich ist im AItlastenketester (AitstandorteiAltablagerungen)
des Ennepe-Ruhr-Kreises nicht als Verdachtsflache eingetragen.

Da sich Kataster dieser Art jedoch in einer ständigen Fortschreibung befinden, kann aus
dieser Tatsache kein Anspruch auf Vollstandigkeit abgeleitet werden.

untere Land!!chaß8behllrde:

Die vorgesehenen Heckenpflenzungen werden grundsiltzlich als geeignet angesehen, die
durch die zukünftigen Baumaßnahmen vorgesehenen Eingriffe in Natur und Landschaft
auszugleichen. Es wird jedoch darauf hingewiesen, daß alle zukünftigen Baumaßnahmen
nach wie vor als Einzelvorhaben im Außenbereich zu behandeln sind. Im Rahmen der
Beteiligung der unteren landschaftsbehörde sind für jeden Eingriff die konkreten Aus­
gleich&- und Ersatzmaßnahmen im Bauantrag zu benennen. Vorhandener Baumbestand
und Heckenstrukturen sind besonders zu berücksichtigen und möglichst zu erhalten.
Solite detartiger Gehölzbesland beseitigt werden müssen, ist dieser Verlust seperat zu
erfassen und zusiltzlich auszugleichen.

Im Auftrage

~o~!-
Wölpem



,.215/'19SITZUNGSVORLAGE NR.

Amt: Planungsami

Betreff: Außenbereichssatzungen

a) "strückerberger Slraße/Hiigenplalz"
b) "Spreeler Weg";

Ennepetal, 2909.1999

".

Aktenzeichen: Sp/Bay

hier:

2. Billigung der (aufgrund eines Erörterungsgespräches mit der
Bezirksregierung Amsberg) geänderten Satzungen

3. Beschluss zur erneuten Beteiligung der berührten Träger öffentlicher Be­
lange gern. § 4 BauGB

4. Beschluss zur erneuten öffentlichen Auslegung gern, § 3 Abs. 2 SauGB

Beschlussyorschlag:

1. Der Rat der Stadt Ennepetal nimmt die Ergebnisse der öffentlichen Auslegung und der Be­
nachrichtigung der Träger öffenWcher Belange zu den Satzungen "StrOckerberger Straßel
Hilgenplatz" und "Spreeler Weg" zur Kenntnis.

2. Der Rat der Stadt Ennepetal billigt die - aufgrund eines Erörterungsgespräches mit der 8e­
zirksplanungsbehörde Amsberg - geänderten Satzungen "Strück.erberger Straße/Hiigenplatz
und "Spreeler Weg".

-------cauf der Zuständiges Sitzung Öffentlich Nichtl5ffentlich Punkt Ergebnis der
Silzungs- Gremium am derTO Abstimmung
vorla~ Ja I Nein JEnth.

Beratung Planungsausscnuss 21.10.99 X ./1/1
Beratuna Haup\ausscnuss 26.10.99 X R --

Beschluss Rat 28.10.99 X

jmtsleiter Dezernent ~ ~rm.ister
FederfOhrendes Amt: 61/63

, L,,{
Weiter beteiligte Amter: 66

" i'Iß, <jIK~,·
.. ,-

I"/J

UNeukirchen
Schreibmaschinentext
Kenntnisnahme der Ergebnisse der öffentl.Auslegung und TöB

UNeukirchen
Hervorheben
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3. Der Rat der Stadt Ennepetal beauftragt die Verwaltung - aufgrund eines Erörterungsgespra­
ches mit der Bezirksregierung Arnsberg - gern. § 4 Baugesetzbuch (BauGB), die Beteiligung
der berührten Träger öffentlicher Belange zu den Satzungen "Strückerberger Straße/Hilgen­
platz" und "Spreeler Weg" erneut durchzuführen.

4. Der Rat der Stadt Ennepetal beauftragt die Verwaltung - aufgrund eines Erörterungsgesprä­
ches mit der Bezirksregierung Amsberg - gern. § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB), die er­
neute öffentliche Auslegung zu den Satzungen "Strückerberger Straße/Hilgenplatz" und
"Spreeler Weg" durchzuführen.

BegrOndung:

Bei einem Erörterungsgespräch mit der Bezirksregierung Amsberg und der Verwaltung bzgl. der
Außenbereichssalzungen "Strückerberger Straße/Hiigenplatz" und "Spreeler Weg" stellte die
Bezirksregierung Arnsberg fest, dass nach ihrer Auffassung die räumlichen Geltungsbereiche der
Satzungen so nicht genehmigungsfähig sind.

Die Bezirksregierung Arnsberg ist der Meinung, dass die vorhandenen Splittersiedlungen in den
räumlichen Geltungsbereichen - entsprechend der Neufassung - abgegrenzt werden soUen, so
dass ein Ausufern der Bebauung ausgeschlossen wird und nur eine innere Entwicklung stattfin­
den kann.
Entsprechend hat die Verwaltung Vorschläge zur Neufassung erarbeitet.

Da sich die räumlichen Geltungsbereiche für die Außenbereichssatzungen geändert haben, ist
eine erneute öffentliche Auslegung als auch die Beteiligung der berührten Träger öffentlicher
Belange notwendig.

Die eingegangenen Anregungen der Träger öffentlicher Belange (siehe Anlagen) werden in die­
sem Satzungsverfahren nicht einer Abwägung unterworfen, da alle zukünftigen Baumaßnahmen
nach wie vor als Einzelverfahren im Außenbereich zu behandeln sind; gleichwohl sind sie der
Sitzungsvor1age als Anlage beigefügt.

Ferner sind zu den Satzungen noch zwei Anträge auf Erweiterung eingegangen (siehe Anlagen
Nr. 4 u. 5)
Der Antrag für die Außenbereichssatzung "Strückerberger Straße/Hilgenplatz" ist in dem neu
festgelegten räumlichen Geltungsbereich berücksichtigt worden.
Der Antrag für die Außenbereichssatzung "Spreeler Weg" konnte nicht in dem neu festgelegten
räumlichen Geltungsbereich berücksichtigt werden, da die beantragte Fläche keine räumliche
Bindung zu der vorhandenen Splittersiedlung hat.

Anlage Nr. 1: Stellungnahme des Ennepe-Ruhr-Kreises
Nr. 2: Stellungnahme des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe
Nr. 3: Stellungnahme des Staatlichen Umweltamtes Hagen
Nr. 4: Antrag des Herrn Olaf Brese
Nr. 5: Antrag des Herrn Paul von Kliwa
Nr. 6: Satzung der Stadt Ennepetal über die Bestimmungen der

Grenzen für Vorhaben in dem bebauten Außenbereich
"Strückerberger Straße/Hilgenplatz"

Nr. 7: Satzung der Stadt Ennepetal über die Bestimmungen der
Grenzen für Vortlaben in dem bebauten Außenbereich
"S""'eler Wea" dJ:
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ö 10 Außenbereich55atzungen

a) "Strücker1>erger Straße/Hiigenplalz"
b) "Spreeler Weg";

hier:

2. Billigung der (aulgrund eines Erilrterungsgesprilches mit der
Bezirksregierung Amsberg) geänderten Satzungen

3. Beschluss zur erneuten Beteiligung der berührten Träger öffentlicher
Belange gern. § 4 BauGB

4. Beschluss zur erneuten öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB

Beschluß:
-_._------

1. Der Rat der Stadt Ennepetal nimmt die Ergebnisse der öffentlichen Auslegung und der Be~

nachrichtigung der Träger öffentlicher Belange zu den Salzungen "Strückerberger Straße!
Hilgenplatz" und "Spreeler Weg" zur Kenntnis.

2. Der Rat der Stadt Ennepetal billigt die - aufgrund eines Erörterungsgespräches mit der Be­
zirksplanungsbehörde Amsberg • geänderten Satzungen "StfÜckerberger Straße/Hilgenplatz
und "Spreeler Weg".

3. Der Rat der Stadt Ennepetal beauftragt die Verwaltung ~ aufgrund eines Erörterungsgesprä­
ches mit der Bezirksregierung Amsberg - gem. § 4 Baugesetzbuch (BauGB). die Beteiligung
der berührten TrAger öffentlicher Belange zu den Satzungen "Strückerberger Straße/HUgen­
platz" und "Spreeler Weg" erneut durchzuführen.

4. Der Rat der Stadt Ennepetal beauftragt die Verwaltung ~ aufgrund eines ErörterungsgesprA­
cnes mit der Bezirksregierung Amsberg - gern. § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB), die er~

neute öffentliche Auslegung zu den Satzungen "Slrückerberger Straße/Hiigenplatz" und
"$preeler Weg" durchzuführen.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

Stadl
-B,

. ",. .n

Verfügung: <t;
Z "' Kenntn,'~ r '" if;;/i):. zur weitere; Bearbeitung (mit Vorg ~) ;:. ;

... , Fotokopie zur Veröffentlichung (mit V Ei1g: I
I 1. /iO'!, 1999 •.............. . Fotokopie zur Kenntnis I

Sitzungsvorlage und Vorgang zur RatssitZung am .... -- .... , ··~b29.;;;,;.:;.,;.;.;._ ._ " .. '
Sitzungsvorlage und Vorgang zur HauptBusschußsltzung am .. __ ,... _

Vermerk zur AnfraQen-Kartei

fmepelal•.._ ...t?rF:py .. :c!erz'?...._
\0 . ".

~ ,.



Anlage Nr. ..1.....zur Sitzungsvorlage Nr...(!.<!@TOP K:!.f.

Satzung

der Stadt Ennepetal über die Bestimmungen

der Grenzen für Vorhaben in dem bebauten

Außenbereich "Spreeler Weg"

UNeukirchen
Hervorheben

UNeukirchen
Hervorheben
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Satzung

der Stadt Ennepeta' über die Bestimmungen der Grenzen für Vorhaben in dem
bebauten Außenbereich "Spreeler Weg"

AUfgrund des § 35 Abs. 6 des Baugesetzbuches (BeuGB), in der Fassung der Bekanntmachung
vom 18.08.1997 (BGB\. I ,S. 2081) und des § 7 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen
(GO NW), in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW, S. 686, SGV NW
2023), hat der Rat der Stadt Ennepetal in seiner Sitzung am .folgende Satzung be-
schlossen:

§ 1 Gegenstand der Satzung

Aufgrund des § 35 Absatz 6 des Baugesetzbuches (BauGB) können nach Maßgabe dieser Sat­
zung und sonstigen baurechtlichen Bestimmungen Vorhaben im Sinne des § 3 Absatz 1 dieser
Satzung im Satzungsbereich zugelassen werden.
Vorhaben im Geltungsbereich dieser Satzung unterliegen weiterhin den Anforderungen des § 35
Absatz 2 BauGB (Außenbereich).
Im Satzungsgebiet bleibt die Zulässigkeit von Vorhaben nach § 35 Absatz 4 BauGB unberührt.

§ 2 Räumlicher Gehungsbereich

Die Begrenzung ist in dem als Anlage beigefügten Plan, der Bestandteil dieser Satzung ist, dar~

gestellt.

§ 3 Sachlicher Ge~ungsbereich

(1) Zulässig ist die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Vorhaben, die Wohnzwek­
ken dienen und die sich in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen.

§ 4 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft.
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Auszug

1. aus der Niederschrift über die Sitzung des Planungsausschusses vom 21.10.1999
•••••••••••••••••_._ _- *****•••***•••Q **••••••••_._•••••••*••

Ö 11 Außenbereichss3tzungen

a) "StlÜckerberger Slraße/Hiigenplatz"
b) "Spreeler Weg";

hier: 1.

2.

3.

4.

Kenntnisnahme der Ergebnisse der öffentlichen Auslegung und
der Benachrichtitigung der Träger öffentlicher Belange

Billigung der (aufgrund eines Erörterungsgespräches mit der
Bezir1<.sregierung Arnsberg) geänderten Satzungen

Beschluss zur erneuten Beteiligung der berührten Träger öffentlicher
Belange gern. § 4 B8uGB

Beschluss zur emeuten öffentlichen Auslegung gern. § 3 Abs. 2
BauGB

Auf Befragen von Planungsausschu6smitglied 5 c h nur bus eh erklärt die Verwal~

tung, dass auf der linken Seite der Strückerberger Straße in diesem Bereich noch Ord­
nungsbedarf bestehe.

Planungsausschussmitglied H ü t t e b r ä u k er erklärt für die CDU·Fraktion, dass
man mit dem Geltungsbereich der Aussenbereichssatzung "Spreeler Weg" so nicht ein­
verstanden sei und eine Erweiterung bis mindestens zur nachsten Weggabelung anstre­
be.

Planungsausschussmitglied F re y hält es für besser, die Satzung erst in diesem Um­
fang durchzuführen, da sie bereits schon ausge"Nertet sei.

Planungsausschussmitglied 8 c h nur bus c h verdeutlicht, dass es Wille des Aus­
schusses gewesen sei, BaulQcken in diesem Bereich zu schließen.

Planungsausschussmitglied Pass 0 t h vertritt die Auffassung, dass man die Politik
der kleinen Schritte verfolgen solle, um sich nicht ber anderen Projekten einzuschränken.

Daraufhin sieht Planungsausschussmitglied HOt t e b r ä u k e r Beratungsbedarf für
seine Fraktion und stellt den Antrag, die Sitzung zu unterbrechen.

Der Planungsausschussvorsitzende stimmt um 18.25 Uhr einer fünfminütigen 8Ft.
zungsunterbrechung zu.

UNeukirchen
Hervorheben
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Nach Wiedereröffnung der öffentlichen Sitzung um 18.30 Uhr teilt Planungsaus­
schussmitglied H ü t t e b r ä u k er mit, dass die CDU-Fraktion dem Beschlussyor­
schlag der Verwaltung zustimmen werde.

Sodann fasst der Planungsausschuss folgenden einstimmigen

Beschluss:

1. Der Rat der Stadt Ennepetal nimmt die Ergebnisse der öffentlichen Auslegung und der
Benachrichtigung der Träger öffentlicher Belange zu den Satzungen "Strückerberger
Straße/Hilgenplatz" und "Spreeler Weg" zur Kenntnis.

2. Der Rat der Stadt Ennepetal billigt die - aufgrund eines Erörterungsgespräches mit der
Bezirksplanungsbehörde Amsberg - geänderten Satzungen "Strückerberger Straße!
Hilgenplatz" und "Spreeler Weg".

3. Der Rat der Stadt Ennepetal beauftragt die Verwaltung - aufgrund eines Erörterungs­
gespräches mit der Bezil1(sregierung Arnsberg - gern. § 4 Baugesetzbuch (BauGB), die
Beteiligung der berührten Träger öffentlicher Belange zu den Satzungen "Strücker­
berger Straße/Hilgenplatz" und "Spreeler Weg" erneut durchzuführen.

4. Der Rat der Stadt Ennepetal beauftragt die Verwaltung - aufgrund eines Erörterungs­
gespräches mit der Bezil1(sregierung Arnsberg - gern. § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch
(BauGB), die erneute öffentliche Auslegung zu den Satzungen "Strückerberger Stra­
ße/Hilgenplatz" und "Spreeler Weg" durchzuführen.

Protokollnotiz:

Die Verwaltung wird beauftragt, spatere Anderungs- bzw. Erweiterungsmöglichkeiten der
Außenbereichssatzung "Spreeler Weg" im Auge zu beh.€!lten.--'

F.d.R.: i;tif4!./<!:( .
Sch' ührer

2. Dem FBIAmt/der Abteilung 61
• zur weiteren Beal'beitung IRI
• zur Kenntnis 0

3. FBJAmtJAbt. hatlhaben Durchschrift erhalten.
4. z.dAI Wv.:

Der Bürgermeister



AUS ZUG: Niederschrift des Hauptausschusses vom 26.10.99

ö 8 Außenbereichss8tzungen
a) "Strückerberger Straße/Hilgenplatz"
b) "Spreeler Weg"

hier: 1. Kenntnisnahme der Ergebnisse der öffentlichen Auslegung und
der Benachrichtitigung der Träger öffentlicher Belange

2. Billigung der (aufgnmd eines Erörterungsgespfäches mit der
Bezirksregierung Arnsberg) geänderten Satzungen

3. Beschluss zur erneuten Beteiligung der berührten Träger öffentlicher Be­
lange gern. § 4 BauGB

4. Beschluss zur erneuten öffentlichen Auslegung gern. § 3 Abs. 2 BauGB

Beschluss:

1. Der Hauptausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt EnnepetaJ, die Ergebnisse der öffentlichen
Auslegung und der Benachrichtigung der Träger öffentlicher Belange zu den Satzungen
"Strückerberger Straße/Hilgenplatz" und "Spreeler Weg" zur Kenntnis zu nehmen.

2. Der Hauptausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Ennepetal, die - aufgrund eines Erörte­
rungsgespräches mit der Bezirksplanungsbehörde Amsberg - geänderten Satzungen
"Strückerberger StraßeJHilgenplatz und "Spreeler Weg"zu billigen.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

Verfügung:

....... , ... zur Kenntnis

.Gl/f!)zur weiteren Bearbeitung (mit \I0~gilRm-
.... Fotokopie zur Veröffentlichung (mit Vorgang)

.......... Fotokopie zur Kenntnis

SilZungsvor1age und Vorgang zur Ratssitzung am .

Sitzungsvorlage und Vorgang zur Hauptausschußsitzung am _..

Vermerk zur Anfragen-Kartei

,', ,-
I.) _'._ '. 1999

(/ ,(A 010

UNeukirchen
Hervorheben



AUS ZUG: Niederschrift des Rates vom 28.10.99

ö 10 Außenbereichssatzungen

a) "Strückeroerger StraßelHilgenplatz"
b) "Spreeter Weg";

hier: 1. Kenntnisnahme der Ergebnisse der öffentlichen Auslegung und
der Benachrichtigung der Träger öffentlicher Belange

2. Billigung der (aufgrund eines Erörterungsgespräches mit der
Bezir1<sregierung Amsberg) geänderten Satzungen

3. Besc"luss zur erneuten Beteiligung der berührten Träger öffentlicher
Belange gern. § 4 SauGB

4. Beschluss zur erneuten öffentlichen Auslegung gern. § 3 Abs. 2 8auGB
-----------------------------
Beschluß:

1. Der Rat der Stadt Ennepetal nimmt die Ergebnisse der öffentlichen Auslegung und der Be­
nachrichtigung der Träger öffentlicher Belange zu den Satzungen "Strückerberger Straße!
Hilgenplatz" und "Spreeler Weg" zur Kenntnis.

2. Der Rat der Stadt Ennepetal billigt die - aufgrund eines Erörterungsgespräches mit der Be­
zirksplanungsbehörde Amsberg - geänderten Satzungen "Struckerberger Straße/Hilgenpiatz
und "Spreeler Weg".

3. Der Rat der Stadt Ennepetal beauftragt die Verwaltung - aufgrund eines Erörterungsgesprä­
ches mit der Bezirksregierung Amsberg - gern. § 4 Baugesetzbuch (SauGB), die Beteiligung
der berührten Träger öffentlicher Belange zu den Satzungen "Strückerberger Straße/Hilgen­
platz" und "Spreeler Weg" erneut durchzuführen.

4. Der Rat der Stadt Ennepetal beauftragt die Verwaltung - aufgrund eines Erörterungsgesprä·
ches mit der Sezirksregierung Arnsberg - gern. § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (SauGB), die er­
neute öffentliche Auslegung zu den Satzungen ~'Strückel'berger StraßeJHilgenplatz" und
"Spreeler Weg" durchzuführen.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

•

1 1. t'üV. 1999 J

J
a

... -~ug._ ... _, ..-

Verfügung:

(.) ;',r.._. ,000

......~I ... .zur Kenntnis

U,l,.j.. zur weiteren Bearbeitung (mit Vorgang)

................ Fotok.opie zur Veröffentlichung (mit VorgBng)

........... '.'. Fotokopie zur Kenntnis

Sittungsvorlage und Vorgang zur RtI(I;5ltzunCJ am .....

Sitzungsvonage und Vorgang zur Hauptau55chußsltzung am.

Vermerk zur Anfragen-Kartei

UNeukirchen
Hervorheben
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s~ad~ ennepe~al
Der Bürgermeister

051\1QQ9

979-171

Planungsami

Herr Hcßmann

wtu:llmann(ilennepetal..
54

61-HefBilY

AU5kuntt e<leift.

EmaIladresse:

Al<lenzeidlefl.

DillumlZtlc.tleTI
Ihres ScJ-ruib<;:ns

~a~. -<0. 11 ~q SI'

Amt-

Zimmer'y

-1

Be1-;'-/0 'rC.~',e~.. -',J
/(,...,:,
f/~ ••df~-f H"'f'l
Sl;u~'·. '",,,n-I Hof" i

;.... 0."'5.1"'....'·(.1 H~.... &Jla._ .....f.J
?' ('<1~A

Hf/V v
".-d~ A..lPrhl",__'r V

AU55enbereichssatzungen "Spreeler Weg" u. "Strückerberger Str.JHilgenplatz"

die Träger

öffentlicher Belange

An

Betreff:

L

Stallt E:nnepelal- Postfactl1S4:'l11544· 5112M Enncpctal
r

hier: . Benachrichtigung über die erneute öffentliche Auslegung

- Erneute Beteiligung gem. § 48auGB

Der Hat der Stadt Ennepetal hat in seiner öffentlichen Sitzung am 28.10.1999 beschlossen,
die Entwürfe der Aussenbereichssatzungen "Spreeler Weg" und "Strückerberger Straße!
Hilgenplatz" emeut öffentlich auszulegen sowie eine erneute Beteiligung der betroffenen Trä­
ger öffentlicher Belange durchzuführen.

Die Auslegung dieser (geänderten) Satzungsentwürfe arfolgt in der Zeit

vom 22.11.1999 bis einschi. 22.12,1999

im 8audezernat der Stadt Fnnepetar, .Planungsamt (Flur)- Bismarckstr. 21, 58256 E::nnepetal.

Die Änderung der Satlung!;fmtwürfe beinhallet lediglich eine Neufassung der raumllcllen Gel­
tungsbereiche. Hierzu bitte Ich um Ihre Stellungnahme gern § 35 Abs. 6 8auGB.

Sollte nach Ablauf der Offenlegungsfrist keine Stellungnahme von Ihnen vorliegen, so setze ich
Ihr Einverständnis zu diesen Aussenbereichssatzungsverfahren voraus.

Anlagen: - Satzungsentwurf "Spreeler Weg"

- Satzungsentwurf "Strückerberger Str.JHilgenplatz"

Ralha&ls
11. 0133319'J'9.C
Fa;,:: 0233:W79-21lO

-'Ir-
ötrl\UJlQ!>Leiten: !'\orIlerl de< SI8dI~&8
mo. - [r- 8.00-12.00 Uh, S~E'n..........",I.R,_~....- ..,.. n._~'.. · .~
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Satzung

der Stadt Ennepetal über die Bestimmungen

der Grenzen 10r Vorhaben in dem bebauten

Außenbereich "Spreeler Weg"



Anlage Nr..3Azur Sitzungsvorlage Nr.2&.7.~TOP ..0:.:1.-1..
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Satzung

der Stadt Ennepetal über die Bestimmungen der Grenzen für Vorhaben in dem
bebauten Außenbereich "Spreeler Weg"

Aufgrund des § 35 Abs. 6 des Baugesetzbuches (SauGB), in der Fassung der Bekanntmachung
vom 18.08.1997 (BGB!. I , S. 2081) und des § 7 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen
(GO NW), in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW, S. 666, SGV NW
2023). hat der Rat der Stadt Ennepetal in seiner Sitzung am .folgende Satzung be-
schlossen:

§ 1 Gegenstand der Satzung

Aufgrund des § 35 Absatz 6 des Baugesetzbuches (SauGB) können nach Maßgabe dieser Sat­
zung und sonstigen baurechtlichen Bestimmungen Vorhaben im Sinne des § 3 Absatz 1 dieser
Satzung im Satzungsbereich zugelassen werden.
Vorhaben im Geltungsbereich dieser Satzung unterliegen weiterhin den Anforderungen des § 35
Absatz 2 BauGB (Außenbereich).
Im Satzungsgebiet bleibt die Zulässigkeit von Vorhaben nach § 35 Absatz 4 BauGB unberührt.

§ 2 Räumlicher GeH:ungsbereich

Die Begrenzung ist in dem als Anlage beigefügten Plan, der Bestandteil dieser Satzung ist, dar­
gestellt.

§ 3 Sachlicher Geltungsbereich

(1) Zulässig ist die Enichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Vorhaben, die Wohnzwekw

ken dienen und die sich in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen.

§ 4 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft.
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AVU .l'oaW!ch 11 20. 58257l.ic'·chbcrg

Stadt Ennepetal
Herrn Hcllmann
Planungsamt
Post fach 1544

58244 Ennepelal

,

ll. AA. 49 ~.

AVU••.
Attiellgltlllllsch~h. fOr V~rsorllungs-Unl,,,nehm'll

Es 5Chreibl Ihnen:
SI~fan Korth
Zeichen: ET I PI
Telefon: 02312/7]-245
Teldax: 02332 /73-177

Gevelsberg, 17. November 1999

AU5senbereichssatzungen ..Spreeler Weg" u. "Strückerberger Str./HilgenplatzU

Ernente örrentliche Auslegung und Beteiligung gem. § 48auGB
-Elektroversorgungsanlagen-

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Hellrnann,

gegen die vorgenannten Aussensatzungen bestehen seitens des Geschäftsbereiches
Elektrotechnik keine Bedenken

Diese Stellungnahme betrifft nUr die Elektruvelsorgung Andere Abteilungen unseres
Hauses geben, soweit sie betroffen sind, eine eigene Stellungnahme ab.

FTeundliche Gruße

AVU AktiengeseIlschaH tuT
Versorgungs-Unternehmen
- Hauplbcreich Elektroteclmik -

--~-

,.---

_ A •• n.:_....~_~~ _
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! Bezirksregierung Arnsberg

--
.,,'•., 3 a. N" . 1999

4ml __~~ 6j

Dienstgebaude
Seibertz.llr. 1
Auskunft erteilt
Frau Nickel-Damm
Telefon
02931182-3406
Telefax
1)1'31182-3436
:vfein Zeiehen OlIUe Itet.. angeben)
35.Z.2-li.4-EN-J199
J5.2.2-6.4-EN-4199
Datwn
11.11.1999Betreff:

Baulei tplanung;
E:ntwürfe der Außenbereichssatzungen "Spr-eeler weg"r't,;~"~s~tEr~U~·k~-~.,!,~""""

~~~~~rger straße / Hilqenplatz" !!.adt _~!,!~H etal
-~-_.~

StÄdtebauliche Vorprüfung
Bezug;
Ihr Schreiben vom 05.11.1999 - Az.: 61-He/Bay ­
i\nlage:
1 Heft Unterlagen

Bearb.-.kt'U"lI Ams'-'r Pootf~h • ~91117 """'ohof..

l
Stadt Ennepetal ~iN!~5"f~UH;;:;;;;:;"''''''''
Postfach 15 q3 / 15 14~NNEPE-RUHRK

Kr.'sverWalt- REIS
ung

5824q Emepetal ] 5. NOV, 1999

Zu den übersandten Satzungsentwürfen nehme ich wie folgt Stel­

lung:

"Spreeler Weg" und "Strtickenberger Straße/Hilgenplatz".

Die Satzungsdbgrenzungen können in der dargestellten Weise

erfolgen.

Bei § 3 des Satzungstextes kann der Abs. 1 und der Rela­

tivsatz "die sich in die Eigenart der näheren Umgebung

einfügen" entfallen, da die planungsrechtliche Beurteilung

der Vorhaben im Geltungsbereich der Satzung auf der

1/2

UNeukirchen
Hervorheben



Rechtsgrundlage des § 35 BauGB erfclgt, d.h., dass im Ge­

nehmigung~verfahrendie übrigen Belange des § 35 AUs. 3

BuGB zu prüfen sind.

1.(

Im Auftrag

gez. Nickel-Barnack



Kreisstelle Märkischer Kreis I
Ennepe-Ruhr

lan(jwjrtllctlaftskammer Weslflllen·lIppe
Gl'I!bbecker Weg J, S85Q9LOden$dleid

Stadt Eonepetal
Der Bürgenneister
Planungsarnt
Postfach 154011544

58244 Eonepetal

Mein Zeichen: 32 8tJRo
AuskunH. 6119111: Herr Borchert
Tel. (02351) 9691- 30

Lüdenscheid, 29.11.1999
;/9-11A•.DOC

(.

AussenberelchssatzuDe:eo "Spreeler Weg" und "Strückerberger StrßsscIHUgcnplatz"
Ihr Zeichen: 6t-HelBay

Die Stellungnahme vom 15.07.1999 wird auch hei dem erweiterten Aussenbereichs­
satzungsgebiet aufreeht erhalten.

•

1m Auftrag

~rP'~'
Boreher!



AVU...
A~tiongasoll5chaftfi/r Versorgungs-Untl,rnehn,en

AVU.PomaclJ 1120. '1I2~7 Gev~~berg,

Stadt Ennepetal J 'l. {tI1J.
- Planungs- und Bauordnungsamt·- .... /. • (.
Postfach 1543/1544 . Stadt Ennepetal

58244 EnnepetaL E;,•. : 0 2. DEZ. 1999

Aml_ C11G2:S

Es Bcltreibt Ihnen:
Ulrike Zahrt
Zeichen: GW 51ZaiWa
Telefon: 023 32/73-3 L2
Telefa.x: 02332/73-655

Gevelsberg, 30.November 1999

AuOeubereichssatzung "Spreeler Weg"
~ Benachrichtigung über die erneute öffentliche Auslegung ­
- Erneute Beteiligung gern. § 4 BauGB -
Ibr Schreiben vom 05.11.99, Az.: 61-HeJBay

Sehr geehrte Damen und Herren,

unter Bezugnahme aufdas o.g. Schreiben nebst Begründung und Planausfertigung teilen wir
Ihnen mit, dass hinsiehtlich der Gas- und Wasserversorgung Bedenken nicht vorgebracht wer­
~n.;.. -

Es sei noch darauf hingewiesen, dass fiir den Brandfall in der Regel im Geltungsbereieh über
einen Zeitraum von ca. 2 Stunden je nach Lage zur Versorgungsleitung 48 m3fh Löschwasser aus
dem Versorgungsnetz zur Verfügung stehen können.

Diese Stellungnahme betrifft nur die Belange unseres Hauptbereiches Gas~ und Wassertechnik.
Anderl: Bereiche unseres Hauses werden, falls erforderlich, eine gesonderte Stellungnahme ab­
geben.

Mit :freundlichen Grüßen

AVU Aktiengesellsehaft ftlr
Versorgungs-Unternehmen

AI)



r EN N EPE-RU HR-K,REIS
DER LANDRAT 58332 SCHWELM

HAUPTSTR. 92

l('

Aktenzeichen
61/1

Zimmer 446

Tetefon (02336) 932348
Telefax (02336) 932481

Amt

58244 Ennepetal

_ ..... __ 420.58317_ c;l\~~~-t '?i'7~\\'_;~~.
An die \. Auskunftert~~
Stadtverwaltung Stlldt!"ne!l~ta! Frau Dr Tervooren
- Planungsamt -

Eing.: 2 1. DEZ. 9

Ihr Schreiben vom
05.11.99

Ihr zeichen
61-HeJBay.

Datum
16.12.99

Stellungnahme als Planungseufsicht gemäß §4 Landesplanungsgesetz und als Träger
öffentlicher Belange gemäß § 4 Baugesetzbuch zu den Aussenbereichsselzungen "Spre­
.eIer Weg" und "Strückerberger Straße/Hilgenpletz"

Auch gegen die erneut vorgelegten Aussenbereichssatzungen bestehen insbesondere
aus Sicht der unieren Wasserbehörde weitemin Bedenken:

Grundsätzlich verweise ich auf meine Stellungnahme vom 02.09.1998, die nach wie vor
aufrecht erhalten wird.

f
Hinsichtlich der Außenbereichssetzung im Bereich "Strückerberger StraßelHilgenpletz" ist
die Kanaierschließung in die 1. zeitstufe des ABK's aufzunehmen.

Für die Außenbereichssatzung im Bereich "Spreeler Weg" ist die Errichtung einer Sied­
lungskläranlage bzw. die Errichtung einer Druckentwässerung mit Anschluß an den öf­
fentlichen Kanal ebenfalls in die 1. Zeitstufe des ABK's aufzunehmen.

Ich weise darauf hin, daß Wasserrechtsanträge zur Errichtung von Kleinkläranlagen in
den genannten Bereichen nicht genehmigt werden, wenn die Gebiete nicht im ABK; 1.
Zeitslufe aufgenommen sind.

Es wird zur Venneidung von Doppelbelastungen von Anliegern empfohlen, vor Neube­
bauung die Kanaierschließung durchzuführen, damit nicht für einen kurzen Übergangs­
zeitraum Kleinkläranlagen finanziert und betrieben werden müssen.

Auch das Siraßenver1<ehrsamt und die Kreispolizeibehörde halten die Bedenken der
Stellungnahme vom 02.09.98 aufrecht.

Keine grundsätzlichen Bedenken bestehen aus Sicht der unteren Abfallwirtschaft- und der

Bullwwbindungeo: linie 564, 567, 569, 568, 608 und SB:rl
Ss.-Nr. (02338) 93-0. TtIAetex (02336) 982Q2[)0;ENKreI8. Tet8f8ll (1l2336) 932'ZZ2

SprucI1lltLf'Jden: Mo-Do 8 UIT -12 UIY, MI14 Uhr -18 UIT. 5t1aßenVel'keh1"SClld.: Mo-Do 7.:sJ Uhr -15 UIT, Fr. 7.YJ Uhr -11 Uhr
stadI_ SoaI'kB!l!le SdIWII!IIm l454515551lIDJnt4t ...~~WII'I ....{~QRQR.~"n..tn" ..... 'lI..nilY\MO\ .... 114 ~
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unteren Landschaftsbehörde. NaCI1tolgend aufgefQhrte Punkte bille ich jedoch als Anre­
gungen zu warten und im weiteren Verfahren zu beachten:

untere Abfallwjl1$(;bafl!Ib\!hOnle:

Der ausgewiesene Bereich ist im AIllaslenkataster (Allstandorte/Aitablagerungen) des
Ennepe-Ruhr-Kreises nicht als Verdachlslläche eingetragen.

Da sich Kataster diasar Art in einer ständigen Fortschreibung befinden, kann aus dieser
Tatsache kein Anspruch auf Vollständigkeit abgeleitet werden. .

untere LandllChll1'tsbeb!!rde:

Der Geltungsbereich für beide satzungsbereiche wurde ausgeweitet. Ich weise nochmals
darauf hin, dass Eingriffe in Natur und Landschaft auszugleichen sind. Alle zukünftigen
Baumaßnahmen gelten in diesen Bereichen nach wie vor als Einzelvorhaben im Außen­
bereich. Im Rahmen der Beteiligung der unteren LandschaflsbehOrde sind für jeden Ein­
griff die konkreten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Bauantrag zu benennen. Vor­
handener Baumbestand und Heckenslrukturen sind besonders zu berücksichtigen und
möglichst zu emalten. Sollte derartiger Gehölzbestand beansprucht werden müssen, ist
dieser separat zu erfassen und zusätzlich auszugleichen.
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Staatliches Umweltamt Hagen
Hcinitzsuaße 44, 58097 Hagen, Fernspn:cher 02331/98S-ij

7.•",ti<uIIglW-dl.. kr".i:ifn'I". Stiidle Dortmund, Bod,urn. Rem", lJlll:nL den MiU'llbdlen Kr..1II und den Ennepe Ruhr-KniII

Be»rbdtung: Herr Meise

R-M.u.il: ~lJo@"U"-hLnrw.de

-\.400: c=de;~-dJp;p-dVHlIVl'~

o-.tUG-ha; ~-J',,,,l:,1.eJle

01HJ /881516

02331/8811';;7

023) 1 / \lOOn)

02)31/985 _0

02331/987_80

112331 i iOO::; - U

D>21Dlgeblude,

o Tleinill.:ilni.ßc 44

~ Hohclcye J

o .Labor Jieitml,.ßc I~O b

58244 Ennepetal

Mein Zeichen
(All" Im ,"'''W"""<:tu~\~",, lITIIl"ben)

Ihr Zeichen Dun:hwahl Zimmer D......

5510-MslNy 61-HelBay V 5 11.99 987-896 414 J. Dez. 1999

AlIßenbercichssatzungs l1Spreeler Weg"

Bezug: Erneute Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Baugesetzbuch

Durch die Ausweitung des Planbereichs werden nun das Hofgebäude Spreeler Weg 14 (Lkw~

Garage), die Firma Pichler (Whirlpaoltechnik) und die GaststäLLe Heitmarffi überplanr.

lmmissionskonfhkte sind nicht zu erkennen, so dass der Planung diesbezüglich keine Redenken
entgegen stehen.

Aus der Sicht der Wasser- und Abfallwirtschaft. wird auf meine Ausfiihrungen im Schreiben vom
1108.98, Äz. 55 IO-MslRor, aufmerksam gemacht, da die Unterlagen zur erneuten Beteiljgung keine
Angaben zu diesclll Themenbcrekh enthalten.

Im Auft.rag.

...t/,/a.-...
(Meise)
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l!2lrll llauIeitpllll\W8. AuJlenboreicllsBalzunien Spreelor Was 1IIId 8t11lckeberger Str.!llligenplatz

Bezug: Ihr Schreiben vom 05.1.1.1999 (Eingang StUA Hagen am 22.12.1999) 2
. Kumniuailung vom 17.12.1999 a .

Sehr geehrte Damm 1IIId !IerreII,

die hi.. mit AnIaaen vorgelegte Kumniuailuni ist am letzten Tag der AuslOll\lDg der Au!lenbe­
_.gen lediglich mit dor Bitte um Kenntnis eingegBllgen.

Ich' billll lIIl1 Angabe. was mit dem Vorgang geschehen soU und ob die Auslegllllg9fiist entspre­
chend verllloeert wird.

Ferner bille ich wn. Angabe. Wie die dargestellten Bereiche hozIiglich der wasser- und abfallwirt­
schaftlicMn Belange .....h1oasen werden ..lIen bzw. Ilind.

X Die Unterlogon aind IIlit der BilUllIII\ VetVollstlndig,..g wieder beigelllgt. EiIle PrIlfung lwnnte
, • ) noch nicht erfolgen. 'J.-> ("> "Z,;; . .

Vorsorglich liu1leIe icb hiermit Bedenken ZU den Slitzuneen.

.Mit fretmcllichetn 0IUIl
Im Auftra&

(Keuthen)

z.~_Dlmu:Id"flIrdriapdl:M:G:lOlnll!A8B~·_IIIdBtroeillch ft '.
a..ilJ.:oGI;,~:Xa1IIJbBil-a_ t)j UD .IUID, Mi- Fr UO ·14J/)



Ennepetal, 18.01.2000..
SITZUNGSVORLAGE NR. ':26 .-1/00 nb.~

..:Am::::'":c-P.::'.=n:::u"no",..",,,m,,-l__~___ Aktenzeichen: sptBayL_
Betreff: Außenbereichssatzungen

a) "Spreeler Weg"
b) "Strückertlerger St",ßelHiigenplatz";

hier. Kenntnisnahme der Ergebnisse der erneuten öffentlichen
Auslegung und der emeuten Benachrichtigung der Träger
öffentlicher Belange

Beschlussvorschlag;

Der Rat der Stadt Ennepetal nimmt die Ergebnisse der erneuten öffentlichen Auslegung und der
erneuten Benachrichtigung der Trager öffentlicher Belange zu den Satzungen "Spreeler Weg"
und "Slrückerberger SfraßelHilgenplatz" zur Kenntnis.

Begründung:

Oie eingegangenen Anregungen der Träger öffentlicher Belange (siehe Anlagen) werden in die-­
sem Satzungsverfahren nicht einer Abwägung unterworfen, da alle zukünftigen Baumaßnahmen
nach wie vor als Einzelverfahren im Außenbereich zu behandeln sind; gleichwohl sind sie der
Sitzungsvonage als Anlage beigefügt.

Anlage Nr. 1: Stellungnahme der Bezirk.sregierung Amsberg
Nr. 2: Stellungnahme des Ennepe-Ruhr~Kreises

Nr. 3: Stellungnahme des Staatlichen Umweltamtes Hagen

Lauf der Zuständiges ÖffentliCh
-

Ergebnis derSitzung Nichtöffentlich Punkt
SitzUngs- Gremium am derTO Abstimmung
vorl~e Ja I Nein I Enth.

Beratung Planungsausschuss 17.02.00 X [, 1 -
Beratung Hauplausschuss 22.02.00 X b·1J

Beschluss Rat 24.0 .00 X

i,Amtsleiter Deftment ister

FederfQhrendes Amt: 81163 ..~ J.L., <1,,,,, ..'1 :.'. t:.
J. V. ~1ik--

..

IJWeiter beteiligte .A.mter: 66

(j



AUS ZUG: Niederschrift der Sitzung des Rates vom 24.02.2000

Ö 6.1 Außenbereichssatzungen
1. "Sp~er Weg"
2. "Strückemerger Straße/HiigenplaU"
3. Kenntnisnahme der Ergebnisse der erneuten öffentlichen Auslegung und der er-
4. nellten Benachrichtigung der Träger öffentlicher Belange -

____ (Sitzungsvorlage Nr. 26.1/00}

Der Rat der Stadt Ennepetal nimmt die Ergebnisse der emeuten öffentlichen Auslegung und der
erneuten Benachrichtigung der Träger öffentlicher Belange zu den Satzungen "Spreeler Weg"
und $trückerberger Straße/HIIgenplatz" :zur Kenntnis.

Abstimmungsergebnis: 37 Ja-Stimmen
3 EnthaMungen

Dio:: Ubcrc::n:d;)lur'Y'C! rl;": .. __

mit der Urschrift Wltti' Ii .;.:" ;~< [ ;~O~c.:~I~"', c'

Enn}'llelol, _ ~,,_ _..!!!..':'..~ (.1'( : -?<?<::C' .

Verfügung:

i JI t,· zur K.",,;,
-04·L.'O.J zur weiteren Bearbeitung (mit Vor9~ng)

L/~"'" Fotokopie zur Veröffentlichung (mit Vorgang)

VlQ .... Fotokopie zur Kenntnis

Sitzungsvorlage und Vorgang zur Ratssitzung am ....

S'rtzungsvorlMQt': und Vorgang zur Hauptausschußslttung am ....

Vermerk zur Anfragen-Kartei

UNeukirchen
Hervorheben



SITZUNGSVORLAGE NR.

Amt: Planungsamt

Ennepetal,18.01.2000..
;U·,2!DO IO'.J,

Aktenzeichen: SplBay 1 _

Betreff: Außenbereichssatzung "Spreeler Weg";
hier: Satzungsbeschluss

Beschlussvorschlag :

Der Rat der Stadt Ennepetal beschließt, gern. § 35 Abs. 6 des Baugesetzbuches (BauGB), in der
z. Zt. gültigen Fassung i.V. mit § 7 der Gemeindeordnung des Landes Nordmein-Westfalen
(GONW), in der z. Zt. gültigen Fassung, eine Außenbereichssatzung für den Bereich "Spreeler
Weg" zu erlassen.
Der beigefügte Übersichtsplan über den rc1umlichen Geltungsbereich im Maßstab 1 : 5.000 ist
Bestandteil dieses Beschlusses.

Begründung:

Der Rat der Stadt Ennepetal hat in seiner Sitzung am 22.01.1998 folgenden Beschluss gefasst
(TOP Ö 7):

"1. Der Rat der Stadt Ennepetal beschließt, gem. § 35 Ab•. 6 LV. mit § 13
Nr. 2 u. 3 des Baugesetzbuches (BauGB), in der z. Zt. güttigen Fassung,
tür den Bereich "Spreeler Weg" ein Außenbereichssatzungsverfahren
einzuleiten.
Der beigefügte Übersichtsplan mit der Kennzeichnung der räumliChen
Abgrenzung des Satzungsbereiches ist Bestandteil dieses Beschlusses.

Lauf der
Sitzungs-­
vor1aae

Beratung

Beratung

Zuständiges
Gmmium

Planungsausschuss

Hauptausschuss

Sitzung I Öffentlich ~htöffentlich
am

17.02.00 X

22.02.00 X

Punkt
derTO

Ergebnis der
Abstimmung

Ja I Nein I Enth.

Beschluss Rat 24.02.00 x

FederfQhrende~ Amt: 61183

~.;ngle Amte' 66

G:\SV\SVSPRESELDOC

Atsleiter

v

Diement

~ -,
il"rpleister

JA

UNeukirchen
Hervorheben

UNeukirchen
Hervorheben



- 2-

2. Der Rat der Stadt Ennepetal beauftragt die Verwaltung, die öffentliche
Auslegung gern. § 3 Abs. 2 B8uGB, durchzuführen.

3. Der Rat der Stadt Ennepetal beauftragt die Verwaltung, gem. § 4 BauGB,
die berührten Träger öffentlicher Belange zu beteiligen."

Diesem Auftrag ist die Verwaltung nachgekommen und legt nunmehr die Außenbereichs­
satzung für den Bereich "Spreeler Weg" zur Beschlussfassung vor.

Nach erfolgtem Satzungsbeschluss ist die Aussenbereichssatzung gern. § 35 Abs. 6 BauGB
der Bezir1<.sregierung Arnsberg zur Genehmigung vorzulegen.

Anlage Nr. 1: Übersichtsplan im Maßstab 1 ; 5.000
Nr. 2: Satzung
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Satzung

der SI.... E.....'.I über die _ngen der Grenzen für Vom.ben in dem
bebaulen _ "SpreeIer Weg"

Aufgrund des § 35 Abs. 6 des Beugesetzbuches (BauGB), in der Fassung der Ilel<anntrnachung
vom 18.08.1997 (BGBI. I , S. 2081) und des § 7 der Gemeindeordnung Nordrhein-Weslfalen
(GO NW), in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW, S. 666, SGV NW
2023), hat der Rat der Stadt Ennepetal in seiner Sitzung am ' folgende Satzung be-
schlossen:

§ 1 Gegenstand der Sotzung

Aufgrund des § 35 Absatz 6 des Baugeselzbuches (BauGB) können nach Maßgabe dieser Sat­
zung und sonstigen baurechtlichen Bestimmungen Vorhaben im Sinne des § 3 Absatz 1 dteser
Satz1.Ilg im Satzungsbereich zugelassen werden.
Vomaben im Geltungsbereteh dieser Satzung unterliegen weitemin den Anforderungen des § 35
Absatz 2 BauGB (Außenbereich).
Im satzungsgebiet ~eibt die Zulässigkeit von Vorhaben nach § 35 Absatz 4 SauGB unberührt.

§ 2 Raumlicher Geltung.bereich .

Oie Begrenzung_ ist in dem als Anlage beigefügten Plan, der Bestandteil dieser Satzung ist, dar­
gestellt.

§ 3 Sachlicher GeItung.bereich

(1) Zulässig ist die Errichtung, Änderung oder Nulzungsänderung von Vomaben, die Wohnzwek­
ken dienen.

§ 4 Inkrafltreten

Diese Satzung tritt sm Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft.



Auszug

1. aus der Niederschrift über die Sitzung des Planungsausschusses vom 17.02.2000
••••**••••****** ************ *****.**••••••••***.*.**~*.******************••*******..*••••** .

Ö 6 Außenbereichssatzungen

6.2 Außenbereichssatzung "Spreeler Weg"; (SV-Nr. 26.2100)
hier: Safzungsbeschluss

Der Planungsausschuss fasst folgenden

Beschluss:

Der Rat der Stadt Ennepetal beschließt, gern. § 35 Abs. 6 des Baugesetzbuches
(BauGB), in der z. 21. gültigen Fassung i.v_ mit § 7 der Gemeindeordnung des Landes
Nordrhein-Westfalen (GONW), in der z. Zt. gültigen Fassung, eine Außenbereichssatzung
für den Bereich "Spreeler Weg" zu erlassen.
Der beigefügte Übersichtsplan über den räumlichen Geltungsbereich im Maßstab 1 : 5.000
ist Bestandteil dieses Beschlusses.

Abstimmungsergebnis: 14 Ja-Stimmen, 1 Stimmenthaltung

F.d.R.: ·······5····nr~~!.:~~(.···········
................................******* ~~~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••*****

2. Dem FB/Amt/der Abteilung 61
• zur weiteren Bearbeitung ~

• zur Kenntnis 0

3. FBJAmtlAbt. hat/haben Durchschrift erhalten.
4.•.dAI Wv.:

Der Bürgermeister



AUS ZUG: Niederschrift der Sitzung des Hauptausschusses vom
22.02.2000

Ö 6 Außenbereichssatzungen

Ö 6.2 Außenbereichssatzung "Spreeler Weg"
- Salzungsbeschluss -

Der Hauptausschuss empfiehlt dem Rat, folgenden Beschluss zu fassen:

Der Rat der Stadt Ennepetal beschließt. gemäß § 35 Abs. 6 des Baugesetzbuches (BauGB), in
der zur Zeit gültigen Fassung in Verbindung mit § 7 der Gemeindeordnung des Landes Nord­
rhein-Westfalen (GO NW), in der zur Zeit gültigen Fassung, eine Außenbereichssatzung für den
Bereich "Spreeler Weg" zu erlassen.
Der beigefügte Übersichtsplan über den räumlichen Geltungsbereich im Maßstab 1 : 5.000 ist
Bestandteil dieses Beschlusses.

Abstimmungsergebnis: 14 Ja-Stimmen
oNein-Stimmen
1 Enthaltung

vet1~~ung;

_6!;~3.. zur Kenntnis

_, .... ,., zur weiteren Bearbeitung (mit Vorgang)

___ ,_ Fotokopie zur Veröffentlichung (mit Vorgang)

Fotokopie Z'LH Kenntnis

SItzungsvorlage und Vorgimg zur Ratssitzung Olm ..

Sitzungsvorlage und Vorgang zur Hauptausschußsitzung Olm .".

Vermerk zur Anfragen-Kartei

.............../7 .
/iAL'. "0



AUS ZUG: Niederschrift der Sitzung des Rates vom 24.02.2000

Ö 6.2 Außenbereichssatzung IISpreeler Weg"
- Satzungsbeschluss •

(Sitzungsvon.ge Nr. 26.2)

Der Rat der Stadt Ennepetal beschließt, gemäß § 35 Abs. 6 des Baugesetzbuches (BauGB). in
der zur Zeit gültigen Fassung in Verbindung mit § 7 der Gemeindeordnung des Landes Nord­
rhein-Westfalen (GO NW), in der zur Zeit gültigen Fassung, eine Außenbereichssatzung für den
Bereich "Spreeler Weg" zu erlassen.
Der beigefügte Übersichtsplan über den räumlichen Geltungsbereich im Maßstab 1 : 5.000 ist
Bestandteil dieses Beschlusses.

Abstimmungsergebnis: 37 Ja-Stimmen
3 Enthaltungen

Verfügung:

r -)1 (.) zur Kenntnis

,t·1I I?,,) zur weiteren Bearbeitung (mit Vorgang)

-'-"6~--- FotoKopie zur Veröffentlichung (mit Vorgang)

.... ,_ Fotokopie zur Kenntnis

t .. '1' .....
\\lf\~ .. i1"t~~J, ..11 1\( fV:\

Sitzungsvorlage und Vorgang zur RatssJtzung am _

Sitzur'Jgsvorlage und Vorgang zur Hauptausschußsitzung am """..

Vermerk zur An1ragen-Kertei



Satzung

der Stadt Ennepetal über die Bestimmungen der Grenzen für Vorhaben in dem
bebauten Außenbereich "Spreeler Weg"

Aufgrund des § 35 Abs. 6 des 8augesetzbuches (8auGB), in der Fassung der Bekannlmachung
vom 18.08.1997 (BGB!. I , S. 2081) und des § 7 der Gemeindeordnung Nordr11ein·WesUalen
(GO NW), in der Fassung der 8ekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW, S. 666, SGV NW
2023), hat der Rat der Sladt Ennepetal in seiner Sitzung am~+P.2:.~olgende Satzung be·
sctllossen:

§ 1 Gegenstand der Satzung

Aufgrund des § 35 Absatz 6 des 8augesetzbuches (8auG8) können nach Maßgabe dieser Sal·
zung und sonstigen baurechllichen Bestimmungen Vorhaben im Sinne des § 3 Absatz 1 dieser
Satzung im Satzungsbereich zugelassen werden.
Vorhaben im Geltungsbereich dieser Satzung unle/liegen weiterhin den Anforderungen des § 35
Absatz 2 BauGB (Außenbereich).
Im Satzungsgebiet bleibt die Zulassigkeit von Vorhaben nach § 35 Absatz 4 BauGB unberührt.

§ 2 Räumlicher Geltungsbereich

DIe Begrenzung ist in dem als Anlage beigefügten Plan, der Bestandteil dieser Satzung ist, dar·
gestellt.

§ 3 Sachlicher Geltungsbereich

(1) Zulässig ist die Errichlung, Änderung oder Nulzungsänderung von Vorhaben, die Wohnzwek- '
ken dienen und die sich in die Eigenart der nälleren Umgebung einfügen.

§ 4 InkralLtrelen

Diese Satzung tritt am Tage ihrer Bekanntmacllung in Kraft.

UNeukirchen
Hervorheben

UNeukirchen
Hervorheben

UNeukirchen
Hervorheben
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EinleitungslJeschluß Öffentliche Auslegung

Der Rat der Stadt Ennepetaillal in
seiner Sitzung am2.2. ,01. '1CfCfB gem.
~ 6 SauGB in der z. Zt.

(~t~;.~ssung die Aufslellung die-
" s ,', . eld>,Jreichssatzung lJe chlossen,

....., c- d I, \

~··f·» U)
~~!!. '\ 1,20,o.S,JiJOO ("", a~w)
'S' Bei ordneter

Beteiligung der Träger
öffentlicher Belange

Die Beleiligung der von der Planung be­
troffenen Bürger erfolgte durch eine öff­
_~nU. Auslegung in der Zeit vom2.·~gl,.~~98

< 1lI" :Lf off 1118

~~;t?~~Jß1<~\ .. LO

/ '\ Jt"',,' r-y. ,-C.s-.:;:coo ( ),_ . ""I!IJ~P la, . a w
\~[' '~\'/:f::.7 Belg ordneter

./

Satzungsbeschluß

llach~'

falen I
'NW
be- :

Mit Schreiben vom .q.e,.•. r;i1.,~"lr:t,8 sind
<_-~ ,~~~rten Träger öffentlicher Belange

'::.. '1i'l'~wlell(j.r!ll,nahme gebeten worden
,~.. ' ,t4l'~1 .-\\ ... ~"'. '. 0-" " ,':- !'
, ,,"'. "r",.". . r-. _ l0
• " ..:""- . OJ. CO'v'
I' \(~JjJtI.2L..A (, a w). 7" Bel ordneter

Der Rat der Stadt Ennepetal hat in sei­
_:_R~tzung am ~tp~.,?:~~.o... diese Au-

'" \.' ~".~~iC.hs.satzu.ng.aIS~.~ng be-

C)'.I;;. ~f-,;.l,' :",':" )"
};,,: ,.... f- I.ö-JOD

,),\\ , ~ta, r:-,~ .... :....... (Eckhardl)
S' " Bürgermeister

.se' SI
1 dies~

des §

Erneute Beteiligung der
Träger öff. Belange

Erneute öffentliche Auslegung
)erül1r

ist. d..

0<.0
a w)
rdneter

Die Beleiligung der von der Planung be­
troffenen Bürger erfolgte dureIl eine äff

~-.,..Al,l?legungin der Zeit vom.2~.,11.,1.~Cf,'f

'i:- N NblS2.<.,.1?'.1.j~'l ..
I' ('

.~

'7

Mit Schreiben vomg,5.,1:?J~1.1sind

~lrlenTräger äff. Belange
/\:Ji~ 'Stliili;ngnallme gebeten worden.
'<, \; .('\

~ Qi~ -\. r- J;':'ir'~ >
\~,{~'·.I';i~il ,....

P'V' ,.,,;J c0 7C •
'< . , elal·,1,V~~i

'-._-

Inkrafttreten

"1"7 o.Mil der Bekanntmachung am / ..... y ......J,/~'1,. l'

Irin die Außenbereichssalzung gern. § 10
SauGB in Kraft

Genehmigung

Das Genehmigungsverfattren gern. § 6
SauGB wurde durchgeführt. Die Bezirks­
regierung Arnsberg hat mit Verfügung
vom21.,a,i~,.2ClI''{!rklärt,daß die Verletz­
ung von Rechtsvorschrifleri nichl gellend
gemacht wird.

lohnz

,
~

Ennepelal,..... . { Ecl,hardt)
Blirgermeister

Ennepclal, .. .. ..( G ra w)
Beigeordneter



Bezirksregierung ArnsbeW
r I 'j'tb.",.,tJ ...

Gegen Empfangabekenntnje

Stadtdirektor
der Stadt Ennepetal
Postfach 1543/1544
58244 Ennepetal

Eing.:

Am,

Dien.stgebaude
seJhel"C!lmlße 2
Aw<k=/lorteilt
Fr.Nidra.·a.rnack
Telefon
(02931 ) R2-3406
Teld'ax
(02931) R2·2520
Mein Zcichel.l Dztlte netllllllgll'bm)

3S.2.2-6.4-EN-2,oo
!lalwn
22.05.2000

Betreff:
Satzung gern. § 35 Aha .. 6 BauGB der Stadt Bnnepetal, nSpreeler Weg"

Bezug:
Ihr Antrag vom 05.04.2000, Az.: Fb 5-6l-He!Bay

hier:

Genehmigung gern. § 35 Abs. 6 Satz 6 BauGB

Anlg. ,

1 Genehmigung
1 Plan
1. Heft/Ordner

Hiermit uberaende ich die Genehmigung der o.a. Satzung. Den
Nachweis über die Bekanntmachung Bowie eine Ausfertigung der
Satzung und der BegrQndung bitte ich mir bis zum 22.06.2000 zu
übersenden.

Im Auftrag

(Krusat)

~"'A_
(l{t~..mOll3lJ,
11.00Uhl'lwll]111-1~_(l;l._. ­~vtII'l'll.oo-n_ooUls-- T....'

V~02~Jl/lI';'O

LIorJo 7 lfl.

r*" IlIl.Qll1pllr

r ...... 02\lJIrT.! 2.1 20

x.4IO: C=de; J'cdw-1Ul'l';

~"'IlIIpIraIl""""" • ..u-""",
~"",,"bcIljSomdem loo.m 1lLZ46llx:tlDl
LsndeomJnIbanlAmsl>erx 401401500 B1L464OO100

UNeukirchen
Hervorheben



Gen e h m ] gun 9

Gemäß § 35 Abs. 6 Satz 6 des Baugesetzbuches genehmige
ich hiermit die vom Rat der Stadt Ennepetal am
24.02.2000 beschlossene Satzung gern. § 35 Abe. 6 BauGB,
"Spreeler Weg".

Arnsberg, den 22. Mai 2000
Bezirksregierung Arnsberg
35.2.2-6.4-EN-Z/OO
Im Auftrag

l(t>",J--
(Krueat)

UNeukirchen
Hervorheben

UNeukirchen
Hervorheben
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WESTF1tLISCHE \'

~RUNDSCHAU
Zertungfür Schwelm, GevetSberg und Ennepetal vom:

Hf. 155/ FreIIog. 7. J" 2000

UNeukirchen
Schreibmaschinentext
07.07.2000



@ffff®üll{t~iJm® ~®!k<@JüWi)1IDiru@lmlillru@_'
in der

_WESTFALENPosr
.....1 , . Zeitung für Schwelm, Geversberg, Ennepetal

vom:
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